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Gender-Erklärung 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Rahmen dieser Bachelorarbeit grundsätz-

lich das generische Maskulinum verwendet und auf die Verwendung geschlechterspezi-

fischer Sprachformen verzichtet. Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen 

sind, soll die gewählte Formulierung grundsätzlich sämtliche Geschlechteridentitäten 

einbeziehen.  
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1 Einleitung 

 
„Serbien und Kosovo / Schwere Spannungen an der Grenze 

Ein Streit über Autokennzeichen hat an der Grenze zwischen dem Kosovo und Serbien 

zu den schwersten Spannungen seit einigen Jahren geführt. Die von der NATO geführte 

internationale Truppe in der Region hat ihre Patrouillen verstärkt und die EU bemüht sich 

um Deeskalation. […] 

Auch mehr als 20 Jahre nach dem Ende des Kosovo-Kriegs ist die NATO auf dem Bal-

kan präsent. Mehr als 3.500 Soldaten sind im Rahmen der KFOR-Mission im Einsatz, 

um Sicherheit in der Region um die Bewegungsfreiheit im Kosovo zu garantieren. Den-

noch kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen dem mehrheitlich von Albanern 

bewohnten Kosovo und Serbien. Bis heute erkennt Belgrad die Unabhängigkeit des 

Kleinstaates nicht an, der einmal ein Teil des serbischen Staatsgebiets war.“ 1  

Der am 28.09.2021 von Deutschlandfunk veröffentlichte Beitrag zeigt, dass selbst nach 

vielen Jahren der Beendigung des Kosovo-Krieges, der Konflikt zwischen Serbien und 

dem Kosovo nicht gänzlich gelöst wurde.  

Während auf der einen Seite die Kosovo-Albaner einen eigenen unabhängigen Staat 

fordern, lehnt der serbische Staat die Unabhängigkeit des Kosovo kategorisch ab.  

Ausgangspunkt für die Eskalation des Konfliktes war das brutale Vorgehen serbischer 

Truppen gegen die im Kosovo lebende albanische Bevölkerung, bei dem es zu Mas-

sentötungen, willkürlicher Inhaftierungen und Folterungen kam und bis zu 300.000 Alba-

ner vertrieben wurden.2 Aufgrund der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen und 

der fehlenden Kooperation Belgrads, sah sich die NATO am 24. März 1999 gezwungen, 

mit der Operation „Allied Force“ humanitär zu intervenieren, wodurch die Bundeswehr 

seit ihrer Gründung 1955 das erste Mal an militärischen Kampfhandlungen teilnahm. 

Dies legte den Grundstein für den seit über 20 Jahren andauernde KFOR-Einsatz (eng-

lisch: Kosovo Force), der bis heute als der längste andauernde Einsatz der deutschen 

Streitkräfte gilt. Unter ursprünglicher Beteiligung von mehr als 40 Staaten, sollte ein si-

cheres und friedliches Umfeld und der Aufbau eines stabilen und demokratischen Lan-

des gewährleistet werden.  

Neben KFOR, als zahlenmäßig größte Friedensmission, kamen auch weitere Akteure 

zum Einsatz: Die Vereinten Nationen mit ihrer United Nations Misson in Kosovo 

 
1 Deutschlandfunk, 28.09.2021. 
2 Vgl. OSCE, KOSOVO/KOSOVA As Seen, As Told, 1999, S. 12 f., S. 30. 



 2  

(UNMIK), die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sowie 

die EU mit ihrer European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).  

Durch den Eingriff der externen Staaten und insbesondere durch die verwaltungsrecht-

liche Unterstellung des Kosovo an die UNMIK-Mission der VN, konnte das Kosovo über 

die letzten zwei Dekaden stabilisiert werden. Am 22. Juli 2010 wurde das Kosovo durch 

den internationalen Gerichtshof als unabhängiger, souveräner und demokratischer Staat 

anerkannt3, wenngleich dies Serbien wie auch weitere vereinzelte Staaten nach wie vor 

ablehnen. 

Trotz der Verbesserungen im Kosovo, wirft der Eingriff seitens der Weltgemeinschaft 

weitreichende Diskussionen auf.  

Diese Arbeit soll einen umfassenden Überblick über den geschichtlichen Hintergrund 

des Landes, die durchgeführten Interventionen, und den damit verbundenen Zielen, Auf-

gaben, Strukturen, Befugnissen sowie deren Legitimation bieten.  

 

1.1 Zielsetzung, Aufbau und Methodik 

1.1.1 Zielsetzung 

Zentraler Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind die Interventionsmöglichkeiten in 

Krisengebieten. Im Fokus der Betrachtung steht dabei der weit zurückreichende Kosovo-

Konflikt und die dadurch veranlassten Interventionen anderer Staaten. Hierbei wird zu-

nächst der geschichtliche Hintergrund des Landes und darauf aufbauend die Entwick-

lung des Kosovo-Konflikts bis hin zum Kosovo-Krieg dargestellt. Aufgrund der be-

schränkten Kapazität dieser Arbeit, werden im Schwerpunkt die Interventionsmaßnah-

men durch die militärischen und zivilen Akteure unter Beteiligung der Bundesrepublik 

Deutschland aufgezeigt.  

 

1.1.2 Aufbau 

Diese Arbeit besteht aus 7 Kapiteln, die durch verschiedene Unterkapitel untergliedert 

werden. Damit die Interventionsmöglichkeiten im Kosovo untersucht werden können, er-

fordert es zunächst die Bestimmung der für diese Arbeit relevanter Begriffe, welche sich 

in Kapitel 2 wiederfinden. Um die Situation um das Kosovo besser nachvollziehen zu 

können, erfolgt in Kapitel 3 eine verkürzte, dennoch prägnante Darstellung der ge-

schichtlichen Hintergründe. In den zwei sich anschließenden Kapiteln wird die humani-

täre Intervention der NATO und die sich auf Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats 

 
3 Vgl. ICJ, Press Realease No. 2010/25, 2010. 
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der VN stützenden friedenssichernden und -erhaltenden Interventionen betrachtet. Ka-

pitel 6 dient dazu, eine kurze Zusammenfassung der im Kosovo durchgeführten und 

noch anhaltenden Missionen unter Beteiligung Deutschlands zu bieten, damit letztlich 

eine abschließende Betrachtung der wesentlichen Interventionen erfolgen kann. 

 

1.1.3 Methodik: Literaturrecherche 

Für die Datenerhebung wurde zunächst die einschlägige Primär- und Sekundärliteratur 

studiert, um so die relevante Literatur zum Untersuchungsthema zu generieren. Dafür 

musste zunächst die Frage geklärt werden, welche Recherchemethode sich am besten 

für die Bearbeitung der zu untersuchenden Thematik eignet. Hierzu kamen folgende Me-

thoden in Betracht:  

- die unsystematische Literaturrecherche und 

- die systematische Literaturrecherche.4 

Bei der unsystematischen Literaturrecherche (auch: Schneeballsystem) werden zu-

nächst die Literaturverzeichnisse anderer Arbeiten untersucht, um daraus ableitend pas-

sende Literatur für das eigene Thema zu finden. Vorteil dieser Methodik ist, dass schnell 

und stetig die Liste mit passender Lektüre wächst. Nachteil hierbei ist, dass unter Um-

ständen nicht die geeignetste Literatur generiert werden kann. 

Im Gegensatz dazu wird mittels systematischer Literaturrecherche aus einer großen 

Menge von veröffentlichter Literatur jene herausgefiltert, die am Ende von Relevanz ist. 

Dies ist insbesonders dann von Vorteil, wenn bereits ein Untersuchungsziel entwickelt 

wurde. Hierzu werden Listen mit Suchbegriffen erstellt, welche für die Fragestellung von 

Bedeutung sind. Anhand dieser Suchbegriffe wird dann im Anschluss in verschiedenen 

Datenbanken nach geeigneter Literatur gesucht. Die dadurch generierten Quellen wer-

den dann zunächst nur überflogen5, um sicherzugehen, dass jene Fachliteratur ausge-

wählt wird, die am besten zum Untersuchungsgegenstand passt. Hierbei wird vermie-

den, dass wesentliche Quellen für das Thema vergessen werden. Im Vergleich zur un-

systematischen Literaturrecherche ist die systematische Durchführung allerdings zeitin-

tensiver.  

Wenngleich die unsystematische Literaturrecherche weniger Zeit in Anspruch nimmt, 

wurde letztlich auf eine systematische Suche zurückgegriffen, um somit möglichst die 

relevanteste Literatur für das in dieser Arbeit zu bearbeitende Thema zu finden. Hierzu 

wurden in verschiedenen Datenbanken, wie beispielsweise dem Online-Bibliothek-

 
4 Vgl. Kornmeier, Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht, 2021, S. 87 ff. 
5 Vgl. ebd., S. 89. 
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Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, folgende Suchbegriffe verwendet: Kosovo, 

Kosovo-Konflikt, Kosovo-Krieg, NATO, KFOR, Intervention, u.w. Weiterhin war es von 

essentieller Notwendigkeit, auf die relevanten Dokumente der UN, NATO, EU und OSZE 

zugreifen zu können. Dies konnte durch die transparenten Internetauftritte der jeweiligen 

Organisationen jederzeit gewährleistet werden. 

 

2 Begriffsbestimmung und Grundlagen 

 
Im Folgenden wird sich mit den Begrifflichkeiten, die in dieser Arbeit von Relevanz sind, 

auseinandergesetzt.  

 

2.1 Krieg 

Das Wort Krieg stammt ursprünglich aus dem Althochdeutschen und hat somit seinen 

Ursprung zwischen 750 und 1050 nach Christus und bedeutet Beharrlichkeit, Hartnä-

ckigkeit und Rechthaberei.6 Im Laufe der Zeit hat sich dessen Bedeutung weiterentwi-

ckelt, sodass es in der heutigen Zeit verschiedene Definitionen für diesen Begriff gibt.  

Beispielsweise haben das Uppsala Conflict Data Program7 (UCDP) und die Arbeitsge-

meinschaft Kriegsursachen (AUKF) der Universität Hamburg unterschiedliche Definiti-

onsansätze für den Begriff Krieg. 

Das UCDP definiert Krieg als eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen zwei Par-

teien, bei denen es sich um mindestens einen staatlichen Akteur handelt. Weiterhin for-

dert die Kriegsdefinition des UCDP eine Überschreitung des Schwellenwertes der Min-

destzahl von 1000 konfliktbedingter Toter innerhalb eines spezifischen Kalenderjahres.8 

Die AKUF der Universität Hamburg definiert Krieg hingegen als ein unter Verwendung 

von Waffen gewaltsam ausgetragenen Massenkonflikt, der die folgenden Merkmale auf-

weist: 

„(a) an den Kämpfen sind zwei oder mehr bewaffnete Streitkräfte beteiligt, bei denen es 

sich mindestens auf einer Seite um reguläre Streitkräfte (Militär, paramilitärische Ver-

bände, Polizeieinheiten) der Regierung handelt; 

(b) auf beiden Seiten muß ein Mindestmaß an zentralgelenkter Organisation der Krieg-

führenden und des Kampfes gegeben sein, selbst wenn dies nicht mehr bedeutet als 

 
6 Vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 2006, S. 739. 
7 Das UCDP entstammt der Universität Uppsala (Schweden) und wird von dem norwegischen Peace Re-
search Institute Oslo mitgeleitet. 
8 Vgl. Uppsala University, UCDP Definitions, 2021. 
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organisierte bewaffnete Verteidigung oder planmäßige Überfälle (Guerillaoperationen, 

Partisanenkrieg, usw.); 

(c) die bewaffneten Operationen ereignen sich mit einer gewissen Kontinuierlichkeit und 

nicht nur als gelegentliche, spontane Zusammenstöße, d.h. beide Seiten operieren nach 

einer planmäßigen Strategie, gleichgültig ob die Kämpfe auf dem Gebiet einer oder meh-

rerer Gesellschaften stattfinden und wie lange sie dauern.“9 

Es muss sich demnach erstens um mindestens zwei beteiligte Parteien handeln, bei 

denen es sich, wie auch bei der Definition des UCDP, um mindestens eine reguläre 

Streitkraft der Regierung handelt. Zweitens müssen beide Seiten einen gewissen Grad 

an Organisation in der Kriegsführung aufweisen und die bewaffneten Operationen müs-

sen schließlich drittens beständig andauern. Sobald eines der Merkmale nicht erfüllt 

wird, wird von einem bewaffneten Konflikt statt von einem Krieg gesprochen.10 Wobei 

angemerkt werden muss, dass die Zuordnung zu einem der Begriffe keine Aussage über 

die Auswirkungen, die ein verheerendes Ausmaß annehmen und schwerwiegende Fol-

gen für die jeweilige Bevölkerung nach sich ziehen können, zulassen. Im Unterschied 

zur Definition des UCDP verzichtet die Definition der AKUF auf einen quantitativen An-

satz und formuliert keinen Schwellenwert für indirekt oder direkt erfasste Todesopfer 

gewaltsamer Auseinandersetzungen. Vielmehr ist hier die Kontinuität von tragender Be-

deutung; der Krieg gilt erst als beendet, wenn die Kampfhandlungen für mindestens ein 

Jahr dauerhaft unterbrochen oder die Merkmale der Definition nicht mehr erfüllt wer-

den.11 Eine einheitliche statistische Betrachtung von Kriegen und Konflikten existiert auf-

grund unterschiedlicher Konzepte, Definitionen und folglich variierender Erfassungen 

von Kriegen und Konflikten durch verschiedene Forschungsinstitute jedoch nicht. 

 

2.2 Krisengebiet 

Der Begriff Krise bezeichnet einen plötzlich auftretenden oder in eine Eskalation gipfeln-

den, zeitlich andauernden Umstand, der mit den bekannten Lösungsstrategien nicht be-

wältigt werden kann und dadurch nachteilige Auswirkungen auf das gesellschaftliche, 

politische oder wirtschaftliche System nach sich ziehen kann.12 Demnach lässt sich unter 

dem Begriff Krisengebiet eine Region verstehen, in der gesellschaftliche, politische, wirt-

schaftliche Konflikte oder andere Formen von Beeinträchtigungen vorliegen, die zu 

Spannungsverhältnissen führen und den betreffenden Staat schaden können. Als 

 
9 Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF), Kriegsdefinition, 2016. 
10 Vgl. ebd. 
11 Vgl. ebd. 
12 Vgl. Schubert/Klein, Das Politiklexikon, 2018, S. 202. 
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Krisengebiete zählen derzeit u.a. Afghanistan, Irak, Mali und neuerdings auch, durch die 

am 24.02.2022 angelegte russische Invasion, die Ukraine.13  

Um Spannungsverhältnisse im Ausland frühzeitig erkennen zu können, existiert unter 

Führung des Auswärtigen Amts in Verbindung mit dem Krisenstab der Bundesregierung 

zu Auslandslagen das sog. „Krisenreaktionszentrum“ zur Früherkennung, Vorsorge und 

Bewältigung von krisenhaften Entwicklungen im Ausland. Neben der Herausgabe von 

Reise- und Sicherheitswarnungen fungiert das Zentrum als Analysestelle zur Erfassung 

von Krisenpotenzialen im Ausland.14 

 

2.3 Sicherheit 

„Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen und ein klassisches Kollektivgut.“15 Sie 

ist demnach als Grundbedürfnis der Gesellschaft, von dessen Nutzung niemand ausge-

schlossen werden kann, anzusehen. Der Begriff Sicherheit kann allgemein verstanden 

werden als die Abwesenheit von abträglichen Wirkungen, die ein desaströses und zer-

störerisches Ausmaß annehmen können, und von bedrohlichen und gefährdenden Er-

scheinungen, die solche Wirkungen verursachen können.16 Eine einheitliche und präzise 

Definition des Begriffes Sicherheit lässt sich hingegen nicht finden. Sicherheit hat sich 

zu einem „catch-all-Begriff der modernen Welt“17 entwickelt. Dies bedeutet, dass er in 

jeden Bereich der Gesellschaft Einzug gehalten hat und unterschiedliche Erwartungs-

haltungen auslöst.18 Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Sicherheitsbegriffes för-

dert neue Sicherheitsdimensionen und ein neues Sicherheitsverständnis. Eine klassi-

sche Dimension von Sicherheit und Aufgabe staatlicher Instanzen, stellt die Wahrung 

der „Sicherheit nach Außen und im Inneren eines Gemeinwesens“19 dar. Unter innerer 

Sicherheit versteht sich der umfassende Schutz der Bevölkerung vor Rechtsverstößen 

und -verletzungen, kriminellen Handlungen und allen Bedrohungen, die dazu beitragen 

können, die öffentliche Ordnung20 zu beeinträchtigen.21 Während die innere Sicherheit 

auf Gefahren, die sich innerhalb nationaler Grenzen wiederfinden begrenzt ist, ist die 

äußerer Sicherheit begrifflich auf Gefahren von außen begrenzt. Unter ihr versteht sich 

die Abwehr von Gefahren und Bedrohungen, „zum Beispiel durch militärische Gewalt, 

 
13 Vgl. Auswärtiges Amt, 2022. 
14 Vgl. Auswärtiges Amt, 2021. 
15 Glaeßner, Sicherheit und Freiheit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 2002, S.3. 
16 Vgl. Böckenförde, Sicherheitspolitik, in: Varwick, Handwörterbuch Internationale Politik, 2015, S. 444. 
17 Münkler, Welten der Sicherheit und Kulturen des Risikos, in: Münkler/Bohlender/Meurer, Sicherheit und 
Risiko, 2010, S.22. 
18 Vgl. ebd. 
19 Vgl.Glaeßner, a. a. O., S.4. 
20 Unter der öffentlichen Ordnung versteht sich die Gesamtheit aller ungeschriebener Regeln, deren Befol-
gung unerlässlich für das geordnete menschliche Zusammenleben ist. 
21 Vgl. Dettke, Begriffe I. Der Sicherheitsbegriff, in: Rinke/Woyke, Frieden und Sicherheit im 21. Jahrhun-
dert, 2004, S.9. 
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Druck, Drohung oder Erpressung, Boykott und Embargo“22, die von außen auf ein 

Staatsgebiet wirken und dessen Existenz gefährden können. Eine klassische Unter-

scheidung zwischen innerer und äußerer Sicherheit kann jedoch aufgrund der voran-

schreitenden Globalisierung und neuer weiterwachsender Bedrohungsdimensionen 

nicht mehr vorgenommen werden.23 Um den bestehenden sicherheitspolitischen Her-

ausforderungen angemessen gegenübertreten zu können und damit die Sicherheit eines 

Landes gewährleisten zu können, spielt die Sicherheitspolitik eine ausschlaggebende 

Rolle. Sicherheitspolitik umfasst hierbei alle Maßnahmen, die dazu dienen, bestehenden 

und potenziellen Sicherheitsbedrohungen erfolgreich entgegenzuwirken und dadurch 

Konflikte zwischen Bürgern beziehungsweise zwischen Staaten zu verhindern und ab-

zuwehren.24 In diesem Rahmen wurde 2016 das sogenannte Weißbuch veröffentlicht, 

welches die Ziele der deutschen Sicherheitspolitik sowie die zukünftige Ausrichtung der 

Bundeswehr beeinhaltet. Vom Kabinett verabschiedet und vom Bundesministerium der 

Verteidigung verfasst, beschreibt das Weißbuch somit als oberstes sicherheitspoliti-

sches Grundlagendokument Deutschlands den Auftrag und die Aufgaben der Bundes-

wehr zur Gewährleistung der deutschen Sicherheit.  

Weitere häufig genutzte Begriffe, die sich im Zusammenhang mit dem Sicherheitsbegriff 

finden lassen, sind: „nationale Sicherheit“, „kollektive Sicherheit“, „öffentliche Sicherheit“ 

und „internationale Sicherheit“. 

 

2.4 Militär 

Der Begriffsdefinition der Brockhaus Enzyklopädie folgend, lässt sich das Militär als die 

Gesamtheit der systematisch, organisierten und bewaffneten aber auch der unbewaff-

nete Teilorganisation der Streitkräfte bezeichnen. Wichtige Organisationscharakteristika 

des Militärs sind neben der Bewaffnung und Ausrüstung die streng gegliederte hierar-

chische Einteilung in Laufbahnen (Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften) und die 

daraus folgenden Strukturelemente wie Befehl und Gehorsam.25 

Gemäß Artikel 73 Abs. 1 Ziff. 1 des Grundgesetzes besitzt der Bund die ausschließliche 

Gesetzgebungskompetenz über die Verteidigung der Bundesrepublik. Artikel 87a Abs. 

1 GG normiert hierfür die Aufstellung von Streitkräften zur Verteidigung. Die Befehls- 

und Kommandogewalt obliegt gem. Art. 65a Abs. 1 GG dem Bundesminister für 

 
22 Dettke, Begriffe I. Der Sicherheitsbegriff, in: Rinke/Woyke, Frieden und Sicherheit im 21. Jahrhundert, 
2004, S.10. 
23 Vgl. Glaeßner, Sicherheit und Freiheit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 2002, S.12 f. 
24 Vgl. Böckenförde, Sicherheitspolitik, in: Varwick, Handwörterbuch Internationale Politik, 2015, S. 444. 
25 Vgl. Der Brockhaus, Politik, 2008, S. 292 f. 
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Verteidigung, wobei mit Verkündung des Verteidigungsfalles26 die Befehls- und Kom-

mandogewalt auf den Bundeskanzler übergeht (Art. 115b GG). Demnach stehen die 

deutschen Streitkräfte im Verteidigungsfall unter ziviler (politischer) und nicht unter mili-

tärischer Führung. Weiterhin wird in Art. 87a Abs. 1 S. 2 GG i.V.m. Art. 110 GG die 

Budgethoheit des Parlaments und die parlamentarische Kontrolle verdeutlicht. Darüber 

hinaus sieht das Grundgesetz einen Verteidigungsausschuss (Art. 45a GG) und die Be-

rufung eines Wehrdienstbeauftragten des Bundestages (Art. 45b GG) vor. Diese Rege-

lungen sind als Ausdruck des „Primaten der Politik“27 zu sehen und gewährleisten die 

Kontrolle vor Missbrauch. Die Aufgaben des Personalwesens und der unmittelbaren De-

ckung des Sachbedarfs der Streitkräfte wird entsprechend des Art. 87b Abs. 1 GG durch 

die zivile Bundeswehrverwaltung geführt, während der militärische Kern der Bundeswehr 

durch die Teilstreitkräfte (Heer, Luftwaffe, Marine) und die militärischen Organisations-

bereiche (Streitkräftebasis, Zentraler Sanitätsdienst, Cyber- und Informationsraum) ge-

bildet wird. Die Bezeichnung der deutschen Streitkräfte als „Bundeswehr“ findet sich 

nicht ausdrücklich im Grundgesetz wieder, ging jedoch mit der Einführung des Soldaten-

gesetzes28 einher.  

Die zentrale Aufgabe der Bundeswehr ist gem. Art. 87a Abs. 1 GG der Einsatz zur Ver-

teidigung. Weitere Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr ergeben sich nach Art. 87a 

Abs. 2 GG nur, wenn hierfür eine ausdrückliche Ermächtigung vorliegt. Solche ausdrück-

lichen Ermächtigungen und damit verbundenen Aufgabenerweiterungen sieht das 

Grundgesetz für folgende Fälle vor: 

- „äußerer Notstand“ nach Art. 80a und Art. 115a Abs. 1 GG (Art. 87a Abs. 3 GG),  

- „innerer Notstand“ zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die 

freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes (ent-

spricht Art. 91 Abs. 1 GG) unter Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 91 Abs. 

2 GG, soweit die Möglichkeiten der Polizeikräfte und der Bundespolizei (BPOL) 

nicht ausreichen die Gefahr abzuwenden (Art. 87a Abs. 4 GG), 

- bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen (Art. 35 Abs. 2 

S. 2 und Abs. 3 GG). 

Wie bereits ausgeführt, ist die Hauptaufgabe der Bundeswehr allein auf die Verteidigung 

begrenzt. Diesem Begriff der Verteidigung liegt jedoch ein weiter Verteidigungsbegriff 

zugrunde und ist demnach nicht nur als Verteidigung der Landesgrenze im Falle eines 

 
26 Unter Verteidigungsfall versteht sich gem. Art. 115a GG die Feststellung, dass das Bundesgebiet mit 
Waffengewalt angegriffen wird bzw. ein solcher Angriff unmittelbar droht. Die Feststellung wird durch den 
Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates getroffen. 
27 Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 8/2625, 1979, S. 3. 
28 In Kraft getreten am 01.04.1956. 
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äußeren Notstandes zu verstehen.29 Vielmehr lässt sich hier die Verwendung im Rah-

men gegenseitiger kollektiver Sicherheitssysteme nach Art. 24 Abs. 2 GG subsumieren. 

Dieser Aspekt wird in Kapitel 6.2.1 näher betrachtet.  

Das aktuelle Weißbuch der Bundesregierung zur Sicherheitspolitik Deutschlands und 

zur Zukunft der Bundeswehr aus dem Jahr 2016 als oberstes sicherheitspolitisches 

Grundlagendokument Deutschlands, konkretisiert unter Berücksichtigung der geänder-

ten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen30 folgenden aktuell geltenden Auftrag 

für die Bundeswehr: 

- Deutschlands Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen und seine 

Bürgerinnen und Bürger zu schützen; 

- zur Resilienz von Staat und Gesellschaft gegen äußere Bedrohungen beizutra-

gen; 

- die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands abzustüt-

zen und zu sichern; 

- gemeinsam mit Partnern und Verbündeten zur Abwehr sicherheitspolitischer Be-

drohungen für unsere offene Gesellschaft und unsere freien und sicheren Welt-

handels- und Versorgungswege beizutragen; 

- zur Verteidigung unserer Verbündeten und zum Schutz ihrer Staatsbürger beizu-

tragen; 

- Sicherheit und Stabilität im internationalen Rahmen zu fördern und 

- europäische Integration, transatlantische Partnerschaft und multinationale Zu-

sammenarbeit zu stärken.31 

In Anlehnung an den für die Bundeswehr normierten Auftrag lassen sich demnach die 

folgenden Aufgaben ableiten: 

- Landes- und Bündnisverteidigung im Rahmen der NATO und der EU um 

Deutschland, seine Staatsbürger und Partner zu schützen und potenzielle Geg-

ner abzuschrecken32; 

- Internationales Krisenmanagement; 

- Heimatschutz, nationale Krisen- und Risikovorsorge und subsidiäre Unterstüt-

zungsleistungen in Deutschland; 

- Partnerschaft und Kooperation auch über EU und NATO; 

 
29 Vgl. Kment, in: Jarass/Pieroth GG, 2020, Art. 87a, Rn. 10 f. 
30 Vgl. Dr. Ursula von der Leyen, in: Weißbuch 2016, S. 8 f. 
31 Vgl. Weißbuch 2016, S. 90. 
32 Die Landes- und Bündnisverteidigung fand im Weißbuch 2006 keine Erwähnung; es wurde lediglich auf 
die Unterstützung der Bündnispartner verwiesen. Vielmehr standen die internationale Konflikverhütung 
und Krisenbewältigung einschließlich des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus als wichtigste 
Aufgabe im Vordergrund. 
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- Humanitäre Not- und Katastrophenhilfe, um einen Beitrag zur Übernahme von 

Verantwortung für die Bewältigung humanitärer Herausforderungen zu leisten.33 

 

2.5 Polizei 

„Die Polizei ist für die öffentliche Ordnung und Sicherheit zuständig. Sie verfolgt Straftä-

ter, klärt Verbrechen auf und reguliert den Straßenverkehr. Die Polizei überwacht damit 

die Einhaltung staatlicher Rechtsnormen. Sie setzt ihre Geltung durch und verfolgt ihre 

Verletzung.“34 Entsprechend des föderativen Staatsaufbau Deutschlands (Art. 20 Abs. 1 

GG) ist die Ausführung von Polizeiaufgaben Ländersache (vgl. Art. 30 GG). Die Art. 70 

(i.V.m. Art. 30) und Art. 73 (i.V.m. Art 71) des Grundgesetzes normieren hierbei die po-

lizeiliche Aufgabenverteilung. Gemäß Art. 73 GG, ist die polizeiliche Kompetenz des 

Bundes auf den Grenzschutz35, auf die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in 

der Kriminalpolizei sowie auf die Errichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes und die 

internationale Verbrechensbekämpfung begrenzt. Während das Bundeskriminalamt und 

die Bundespolizei dem Bundesministerium des Inneren (BMI) unterstehen, unterstehen 

die Landespolizeien jeweils den Ministerien des Inneren der jeweiligen Bundesländer. 

Die Aufgaben, Organisation und Befugnisse sind in den entsprechenden Polizeigeset-

zen des Bundes und der Länder geregelt. 

Auch wenn die Aufgabenkompetenz der Polizei traditionell im Inland liegt, nimmt die 

deutsche Polizei bereits seit 198936 an internationalen Friedens- und Stabilisierungsein-

sätzen teil. Diese Auslandseinsätze der Polizei werden als internationale Polizeimissio-

nen bezeichnet und seit 1994 gemeinsam durch Polizeivollzugsbeamte (PVB) der Bun-

despolizei und der Polizeien der Länder sichergestellt. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

„Internationale Polizeimissionen“ als Arbeitsgemeinschaft der Ständigen Konferenz der 

Innenminister und Innensenatoren der Länder koordiniert hierfür die Beteiligung. Die 

Teilnahme der Polizeien an Auslandsmissionen dient der Stabilisierung von Krisenge-

bieten durch den nachhaltigen Aufbau einer funktionsfähigen und nach rechtstaatlichen 

Grundsätzen handelnden Polizei.37  

Die Entsendung von Polizeivollzugsbeamten erfolgt zumeist in sogenannte „failed sta-

tes“ (engl. gescheiterte Staaten), die aufgrund von gewaltsamen Auseinandersetzungen 

neue staatliche Strukturen benötigen. Die Entscheidungskompetenz über einen Einsatz 

 
33 Vgl. Weißbuch 2016, S. 91. 
34 Hensell, Räuber oder Gendarm?, in: Arbeitspapier Nr. 1 / 2008 FKRE, 2008, S. 4. 
35 Ehemals Bundesgrenzschutz; Umbenennung 2005 zu Bundespolizei (BPOL). Gesetz zur Umbenen-
nung des Bundesgrenzschutzes in Bundespolizei vom 21. Juni 2005. Die Umbenennung erfolgte auf Initia-
tive des ehemaligen Innenministers Otto Schily hin. An den Aufgaben hat sich aufgrund der Umbenneung 
hingegen nichts geändert. 
36 Seit 1989 beteiligt sich die Bundespolizei an internationalen Auslandsmissionen. 
37 Vgl. Bund-/Länder-Arbeitsgruppe „Internationale Polizeimissionen“, Leitlinien, 2016, S. 5. 
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in Krisengebieten obliegt bei VN-Einsätzen dessen Sicherheitsrat sowie bei EU-Einsät-

zen der EU. Abhängig von der innen- und außenpolitischen Ausrichtung entscheidet 

letztlich die Bundesregierung über eine Beteiligung der deutschen Polizeien.  

Als Beispiel für Missionen in Krisengebieten mit operativen Aufgaben sind MINUSMA 

(französisch: Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisa-

tion au Mali) in Mali und EULEX im Kosovo zu nennen. Die Interventionsmöglichkeiten 

der Polizei im Ausland werden im Folgenden in Kapitel 5 detaillierter dargestellt.  

 

2.6 Internationale Organisationen 

„Internationale Organisationen sind Verbindungen souveräner Staaten, die mindestens 

über ein Organ verfügen, das einen Willen zum Ausdruck bringen kann, der nicht not-

wendig dem Willen aller sich zusammenschließenden Staaten identisch ist.“38 

Dabei kann zwischen den klassischen internationalen Organisationen (z.B. VN), Son-

derorganisationen (z.B. UNESCO), Regionalorganisationen (z.B. Europarat oder 

NATO), internationale Wirtschaftsorganisationen (OPEC) und Organisationen zur Grün-

dung einer Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) unterscheiden werden. Die Europäische 

Union kann mittlerweile als supranationale Organisation angesehen werden.39 

Zu den internationalen Organisationen kann auch die OSZE hinzugezählt werden, ihr 

völkerrechtlicher Status hingegen ist jedoch umstritten. Nach herrschender Meinung, be-

sitzt die OSZE selbst keine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie selbst spricht von Teilneh-

merstaaten und nicht von Mitgliedsstaaten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie 

durch Handlungen in eigenem Namen unter völkerrechtlicher Mitverantwortung ihrer 

Teilnehmerstaaten in eine solche „hineinwächst“.40 

Als Akteure zur Intervention in Krisengebieten spielen vor allem die VN, die NATO, die 

EU als auch die OSZE eine entscheidende Rolle.  

 

2.7 Intervention 

Im Folgenden soll der Begriff der Intervention beleuchtet sowie das Konstrukt der huma-

nitären Intervention näher betrachtet werden. 

Diesem kommt seit Beendigung des Kalten Kriegs, insbesondere seit der Intervention 

der NATO im Kosovo eine besondere Bedeutung zu und ist Nährboden internationaler, 

 
38 Weber, Internationale Organisationen, in: Rechtswörterbuch, 2019, S. 769. 
39 Vgl. ebd. 
40 Vgl. Herdegen, VölkerR, 2021, § 45, Rn. 8. 
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kontroverser Diskussionen. Es existieren hierzu unterschiedliche Interpretationsansätze, 

u.a. wird sie als „Eingreifen eines Staates mit Gewalt oder Androhung von Gewalt zum 

Schutz von Personen, die nicht die Staatsangehörigkeit des eingreifenden Staates be-

sitzen“41, „Eingreifen zugunsten der unterdrückten Bevölkerung eines anderen Staates 

auch mit militärischen Mitteln“42 oder als „das (nicht vom UN-Sicherheitsrat autorisierte) 

militärische Eingreifen in einem anderen Staat zum Schutz der Menschenrechte fremder 

misshandelter Bevölkerungsgruppen“43 definiert. Um den zweiteiligen Begriff der huma-

nitären Intervention besser verstehen zu können, bedarf es der Betrachtung des allge-

meinen und des humanitären Interventionsbegriffs.  

Interventionen gelten im völkerrechtlichen Sinn als klassisches Machtinstrument der Au-

ßenpolitik eines Staates zur Durchsetzung eigener Interessen. Grundsätzlich kann unter 

den Begriff der Intervention jeder Eingriff eines Staates in die Angelegenheiten eines 

anderen Staates subsumiert werden.44 Im 19. Jahrhundert bildete sich auf Grundlage 

der Idee des Nichteinmischungsprinzip45 das Interventionsverbot heraus, wonach die 

Einmischung eines Staates in die Angelegenheiten eines anderen Staates mithilfe mili-

tärischer Gewaltanwendung als völkerrechtswidrig gilt.46 Die Auffassung des sog. „klas-

sischen“ Interventionsbegriffes änderte sich ab 1945 dahingehend, als dass sich nun 

mehr ein neues und erweitertes Interventionsverständnis entwickelt hat. Demnach fällt 

unter den „erweiterten“ Interventionsbegriff jede Form der Einmischung in die inneren 

Angelegenheiten eines Staates, die durch Zwang ausgeübt wird.47 Zwangsmaßnahmen 

nach diesem Verständnis sind jedoch nicht unbedingt mit der Anwendung von militäri-

scher Gewalt verbunden. Vielmehr können darunter Maßnahmen verstanden werden, 

die dazu dienen durch Druck Zwang zu erzeugen, wie beispielsweise durch diplomati-

sche, nicht-militärische, subversive oder wirtschaftliche Aktionen.48 Das Interventions-

verbot nach Art. 2 Ziff. 7 der Charta der Vereinten Nationen (UN-Charta) gilt seitens der 

VN jedoch explizit nur in Angelegenheiten ihrer Mitglieder und beinhaltet keine Äußerun-

gen in Bezug auf das Verfahren gegenüber Nicht-Mitgliedern. Jedoch verbietet das Ge-

waltverbot nach Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta die Anwendung und Androhung von Gewalt 

gegen jeden Staat, so dass demgemäß auch Nicht-Mitglieder vom Schutz des Gewalt-

verbots umfasst sind. Der „klassische“ Interventionsbegriff weist mithin Konformität zum 

Gewaltverbot auf. Insofern stellt jeder Verstoß gegen das Gewaltverbot folglich auch ein 

 
41 Herdegen, VölkerR, 2021, § 34, Rn. 51. 
42 Heintschel von Heinegg, in: Ipsen, Völkerrecht, 2018, § 56, Rn. 50. 
43 Stein/v.Buttlar/Kotzur, VölkerR, 2017, § 50, Rn. 812. 
44 Vgl. Schubert/Klein, Das Politiklexikon, 2018, S. 176. 
45 Vgl. Kunig, Intervention, Prohibition of, in: Oxford Public International Law, 2008, Rn. 14 ff. 
46 Vgl. Heintschel von Heinegg, a. a. O., § 55, Rn. 45. 
47 Vgl. ebd., Rn. 45, 48. 
48 Vgl. Kunig, a. a. O., Rn. 22 ff. 
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Verstoß gegen das Interventionsverbot dar.49 Die UN-Charta sieht zwei Ausnahmen vom 

Grundprinzip des Gewaltverbotes nach Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta vor: Das naturgegebene 

Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung im Falle eines bewaffneten 

Angriffs gem. Art. 51 UN-Charta und die vom Sicherheitsrat angeordnete Zwangsmaß-

nahmen nach Kapitel VII der UN-Charta im Falle einer Bedrohung oder eines Bruchs 

des Friedens oder einer Angriffshandlung.50 Dieser Ausnahmetatbestand findet sich 

auch im Grundprinzip des Interventionsverbotes entsprechend in Art. 2 Ziff. 7 2. HS UN-

Charta wieder. Demnach tangieren durch den VN-Sicherheitsrat angeordnete Zwangs-

maßnahmen nach Kapitel VII der UN-Charta das Interventionsverbot nicht. Die Interven-

tion auf Einladung mit staatlicher Zustimmung des jeweiligen Territorialstaates, entweder 

ad hoc oder im Voraus durch Vertrag, stellt eine ebenso erlaubte Form der Intervention 

dar.51 

Die begriffliche Charakterisierung als humanitäre Intervention bildet das zentrale We-

sensmerkmal und die Zielrichtung dieser Form der Einmischung. Demnach ist diese dem 

humanitären Zweck verschrieben und zielt auf die Sicherstellung der Achtung der Men-

schenrechte, insbesondere durch Reaktionen auf Verletzungen in Fällen massiver Miss-

bräuche, ab.52 Die Rechtfertigungsversuche für solche Eingriffe stützen sich dabei stets 

auf die Sicherstellung der Menschenrechte. Wobei es trotz der Bestimmungen in der 

UN-Charta, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie der Vielzahl an völ-

kerrechtlichen Verträgen, die die Menschenrechte absichern, an einer universellen, be-

kannten Akzeptanz der Menschenrechte fehlt. Gründe dafür finden sich im Spannungs-

verhältnis zwischen Menschenrechten und der Autonomie unterschiedlicher Kulturen 

und Religionen.53 Gleichwohl haben die Menschenrechte durch die Vielzahl deklaratori-

scher Verträge ihre völkerrechtliche Anerkennung gefunden. Allgemein lässt sich fest-

halten, dass allein die Verletzung gegen die fundamentalen Menschenrechte, den sog. 

„Mindeststandard“, dazu geeignet ist, Interventionen auszulösen.54 Interventionen wer-

den in der völkerrechtlichen Literatur in zwei Formen unterschieden, nämlich in Interven-

tionen zur Rettung eigener Staatsangehöriger und in Interventionen zugunsten fremder 

Staatsbürger.55 In allem Falle sollen sie den Maßnahmen des UN-Sicherheitsrats zu-

rückstehen.56 Zuvor sind alle Maßnahmen und nicht-militärische Möglichkeiten auszu-

schöpfen, um den Einsatz mit militärischen Mitteln zu verhindern. Die Verwendung des 

 
49 Vgl. Heintschel von Heinegg, in: Ipsen, Völkerrecht, 2018, § 55, Rn. 45. 
50 Vgl. Art. 39 ff. UN-Charta. 
51 Vgl. Kunig, Intervention, Prohibition of, in: Oxford Public International Law, 2008, Rn. 29. 
52 Vgl. ebd., Rn. 39. 
53 Vgl. Fassbender, Idee und Anspruch der Menschenrechte im Völkerrecht, in: Aus Politik und Zeitge-
schichte, 2008, S. 6. 
54 Vgl. Wellhausen, Humanitäre Intervention, 2002, S. 33, m. w. N. 
55 Vgl. Herdegen, VölkerR, 2021, § 34, Rn. 51. 
56 Vgl. ebd.  
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Militärs kann folglich nur als Ultima Ratio betrachtet werden. In der Vergangenheit haben 

humanitäre Interventionen zugunsten fremder Staatsbürger auf zwei Arten stattgefun-

den: Zum einen mit einer Ermächtigung des VN-Sicherheitsrats, zum anderen ohne ein 

erforderliches Mandat des VN-Sicherheitsrats.  

Über die Zulässigkeit humanitärer Interventionen findet sich in der Literatur kein einheit-

licher Diskurs, vielmehr spaltet sich die Thematik in Befürworter und Gegner. 

Insbesondere das militärische Eingreifen der NATO im Kosovo ohne Vorliegen der er-

forderlichen Ermächtigung durch den Sicherheitsrat der VN führte zu einer neuen, hefti-

gen Kontroverse. Eine Darstellung der vorgebrachten Rechtfertigungsgründe bezie-

hungsweise der Gegenmeinungen erfolgt in Kapitel 4.1.1 und 4.1.2. 

 

3 Geschichtlicher Hintergrund 

Da der geschichtliche Hintergrund maßgeblich für das Verständnis für die Entstehung 

des Kosovo-Konflikts bis hin zur Ausuferung in den Kosovo-Krieg ist, wird dieser im 

Folgenden ausführlicher dargestellt. 

 

3.1 Kosovo-Konflikt 

Der ethno-territoriale Konflikt um das Kosovo reicht weit zurück und wurzelt insbeson-

dere in der serbisch-albanischen Streitfrage um das Vorrecht auf das Territorium des 

Kosovo. Sowohl die Serben als auch die Albaner erheben unter Ausführung unterschied-

licher Argumente den jeweiligen Anspruch auf das Gebiet des Kosovo, welches zentral 

auf dem Balkan zwischen Serbien und Albanien gelegen ist. Während die Serben das 

Kosovo, auf dessen Gebiet sich noch heute bedeutsame serbisch-orthodoxen Klöster 

befinden und die Sadt Pec/Peja lange Zeit Sitz des serbischen Patriarchats war, insbe-

sondere nach der Schlacht auf dem Amselfeld57 als „Wiege ihrer Zivilisation“58 sehen59, 

begründen die Albaner ihren Anspruch auf das Kosovo damit den Illyrern abzustam-

men60 und somit die ursprüngliche Bevölkerung des Kosovo zu bilden.61 Das Gebiet des 

Kosovo stand nach der Niederlage in der Schlacht auf dem Amselfeld bis zum 20. Jahr-

hundert unter osmanischer Herrschaft, bevor es mit Beendigung des ersten Balkan-

 
57 Die Schlacht auf dem Amselfeld (Kosovo Polje/ Fushë Kosovë) fand am 15.06.1389 in der Nähe von 
Pristina statt. In dieser stellte sich der serbische Zar Lazar gegen die osmanischen Truppen, um die Aus-
weitung des osmanischen Reiches zu verhindern und unterlagen. Die Niederlage bedeutete das Ende der 
serbischen Ära. 
58 Vgl. OSCE, KOSOVO/KOSOVA As Seen, As Told, 1999, S. 26. 
59 Vgl. ebd. 
60 Was jedoch aufgrund von Mangel an Quellen/Beweisen bis heute nicht belegt werden kann, siehe dazu: 
Clewing, in: Clewing/Reuter, Der Kosovo Konflikt, 2000, S. 26. 
61 Vgl. Clewing, in: Clewing/Reuter, Der Kosovo Konflikt, 2000, S. 21. 
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Kriegs62 durch den Friedensvertrag von London von 30.05.1913 an Serbien fiel. Außer-

dem sprach der Friedensvertrag von London Albanien den Status eines autonomen 

Staates zu. Während des zweiten Weltkrieges kam es zur Teilung des Kosovo; Teile im 

Osten wurden an Bulgarien übergeben, die im Norden liegenden Bergbaugebiete Trepča 

und Mitroviva durch Deutschland vereinnahmt63 und der größte Teil durch das von Italien 

besetzte Albanien übernommen.64 In dieser Zeit wurden vermehrt die Sichtbarkeit der 

Albaner im Kosovo gestärkt.65 Nach Ende des zweiten Weltkrieges erfolgte auf Druck 

von Jugoslawiens Präsident Tito der erneute Anschluss an Serbien und die Erteilung 

des Status als autonomes Gebiet.66 Während der folgenden Jahre bis 1966 sahen sich 

die Albaner im Kosovo starker Unterdrückung, Willkür und Verfolgung ausgesetzt.67 Die 

jugoslawische Verfassung von 1974 räumte der autonomen Provinz Kosovo schließlich 

mehr Selbstbestimmungsrechte ein, indem diese den Teilrepubliken der Sozialistischen 

Föderativen Republik Jugoslawiens (SFRJ)68 in ihren Befugnissen und Kompetenzen, 

mit Ausnahme eines Sezessionsrechtes, weitgehend gleichgestellt wurde, was sich 

durch eine eigene Verfassung, Gesetzgebungshoheit und Budgethoheit auszeichnete.69 

Die Provinz Kosovo verlor jedoch 1989 aufgrund einer serbischen Verfassungsände-

rung70 durch den damaligen jugoslawischen Präsident Slobodan Milošević seinen Status 

als autonomes Gebiet und wurde politisch entmachtet.71 Folgen waren heftige Aus-

schreitungen zwischen Albanern und Serben, denen mit Gewalt und Massenverhaftun-

gen begegnet wurde und zur Verhängung des Ausnahmezustandes des Kosovo führte.72 

Die jugoslawische Bundesarmee wurde auf dem Gebiet des Kosovo stationiert.73 Am 

02.07.1990 verkündeten Mitglieder des kosovarischen Parlaments die Unabhängigkeit 

des Kosovo als eigenständige Teilrepublik innerhalb der SFRJ74, woraufhin die serbi-

sche Polizei und Armee das Parlament und die Regierung des Kosovo gesetzeswidrig 

auflösten und das Kosovo unter serbische Zwangsverwaltung stellten.75 Infolge dessen 

beschloss die serbische Zwangsverwaltung zahlreiche diskriminierende Gesetzesände-

rungen, die dazu dienen sollten die albanische Bevölkerung des Kosovo zu unterdrücken 

 
62 Die Balkanstaaten (Serbien, Bulgarien, Montenegro und Griechenland) kämpften 1912 gemeinsam ge-
gen das Osmanische Reich.  
63 Die Gebiete blieben formal aber weiterhin Teil Serbiens. 
64 Vgl. Schmidt, in: Schmid, Krieg im Kosovo, 1999, S. 93. 
65 Mehr dazu in: ebd., S. 93 f. 
66 Vgl. Pichler, in: Chiari/Keßelring, Wegweiser zur Geschichte Kosovo, 2006, S. 63. 
67 Vgl. Reuter, in: Clewing/Reuter, Der Kosovo Konflikt, 2000, S. 147; vgl. auch Pichler, a. a. O. 
68 Bestehend aus: Bosnien, Kroatien, Serbien, Slowenien, Mazedonien und Montenegro. 
69 Vgl. Pichler, a. a. O. 
70 Die Verfassungsänderung war verfassungswidrig, mehr dazu: Schmidt, in: Clewing/Reuter, Der Kosovo 
Konflikt, S. 188. 
71 Vgl. Sandhaussen, in: Clewing/Reuter, Der Kosovo Konflikt, 2000, S. 83. 
72 Vgl. Troebst, in: Chiari/Keßelring, Wegweiser zur Geschichte Kosovo, 2006, S. 67. 
73 Vgl. ebd. 
74 Vgl. OSCE, KOSOVO/KOSOVA As Seen, As Told, 1999, S. 29. 
75 Vgl. Reuter, a. a. O., S. 150 f. 
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und sukzessive zurück zu drängen.76 Diese durchgeführten Maßnahmen führten seitens 

der Kosovo-Albaner zum Aufbau paralleler albanischer Verwaltungsstrukturen, „mit ei-

genen Verfassungsorganen wie Präsident, Regierung und Parlament sowie einem eige-

nen Steuersystem und einem separaten Schul- und Gesundheitssystem.“77 Die Politik 

des aus den Wahlen hervorgegangene Präsident Rugova sah dabei eine friedliche Prob-

lemlösung vor.78 Die im Mai 1992 zur Beobachtung der militärischen Lage in das Kosovo 

entsandte KSZE-Berichterstattermission sprach sich für die Einrichtung einer KSZE-

Langzeitmission aus, woraufhin eine solche schließlich im August 1992 eingerichtet wor-

den ist.79 Die Aufgabe der Mission war es, den Dialog zwischen der Bevölkerung des 

Kosovo und den Behörden zu fördern und mögliche Menschenrechtsverletzungen zu 

erfassen und zu dokumentieren.80 Die Mission musste jedoch aufgrund fehlender Ver-

längerung des Mandates bis Ende Juli 1993 abgezogen werden.81 Das Fazit der Mission 

konnte wie folgt zusammengefasst werden: „Es bedarf dort eindeutig einer internationa-

len Präsenz, um dem Überhandnehmen von Verletzungen der Menschen- und Minder-

heitenrechte Einhalt zu gebieten und eine weitere, möglicherweise dramatische Desta-

bilisierung in dieser Region zu verhindern.“82 Die Situation spitze sich schließlich 1995 

zu.  

 

3.2 UÇK 

Als der Frage um das Kosovo in Rahmen der Friedensverhandlung von Dayton83 keiner 

Betrachtung geschenkt worden ist, bewirkte das eine zunehmende Radikalisierung im 

Kosovo. Dies führte zu bewaffneten Angriffen der bis dahin noch unbekannten militanten 

kosovo-albanischen Untergrundbewegung UÇK84 gegen serbische Polizei- und Sicher-

heitskräfte, die auch vor zivilen Opfern nicht zurückschreckten. Dies äußerte sich u.a. 

darin, dass auch gegen Albaner vorgegangen wurde, denen Loyalität und Zusammen-

arbeit gegenüber dem serbischen Staat vorgeworfen wurde.85 Anfang 1998 eskalierte 

die Situation zunehmend: Es folgten massenhafte Auseinandersetzungen zwischen bei-

den Parteien; die Reaktionen der serbischen Polizei und des Militärs bei den Versuchen 

die UÇK zu zerschlagen, waren geprägt von Vergeltungsangriffen, Brutalität, 

 
76 Vgl. Schmidt, in: Clewing/Reuter, Der Kosovo Konflikt, 2000, S. 190 f. 
77 Troebst, in: Chiari/Keßelring, Wegweiser zur Geschichte Kosovo, 2006, S. 67; ausführlicher dazu: 
OSCE, KOSOVO/KOSOVA As Seen, As Told, 1999, S. 29. 
78 Vgl. OSCE, a. a. O. 
79 Vgl. Troebst, a. a. O., S. 69; siehe auch: Deutscher Bundestag, Drucksache 12/4361, 1993, S. 2. 
80 Vgl. OSCE, Jahresbericht 1993, 1993, S. 5. 
81 Vgl. ebd. 
82 Ebd. 
83 Friedensvertrag, der den Krieg in Bosnien und Herzegowina (1992 – 1995) 1995 beendete. 
84 Albanisch: Abkürzung für Ushtria Çlirimtare e Kosovës, „Befreiungsarmee von Kosovo“. 
85 Vgl. Schmidt, a. a. O., S. 198 f. 



 17  

Gewaltverbrechen, wahllosen Verhaftungen, Vertreibungen und lösten schließlich mas-

sive Flüchtlingsströme aus.86  

 

3.3 Feststellung der Bedrohung für den Weltfrieden 

Aufgrund zu eskalieren drohenden Situation, stellte der VN-Sicherheitsrat mit Resolution 

1199 (1998)87 am 23.09.1998 das Risiko einer humanitären Katastrophe sowie die Be-

drohung für den Weltfrieden fest. Er forderte Waffenruhe, Beendigung schädigender 

Handlungen und Unterdrückung gegen die Zivilbevölkerung, uneingeschränkten Zugang 

für internationale Überwachungstätigkeiten durch die Beobachtermission der Europäi-

schen Gemeinschaft sowie humanitärer Organisationen und Hilfsgüter und uneinge-

schränkte Kooperation mit dem internationalen Gerichtshof bei der Untersuchung mög-

licher Verstöße innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Gerichtshofs.88  

 

3.4 OSZE 

Nach erheblichen internationalen Druck und der Androhung von NATO-Luftschlägen, 

unterzeichnete im Oktober 1998 Milošević das sogenannte Holbrooke-Abkommen, wo-

raufhin nach Beendigung der Langzeitmission 1993 erneut eine OSZE-Mission89, deren 

Auftrag die Überwachung, Untersuchung, Dokumentation und Berichterstattung von ver-

übten Menschenrechtsverletzungen90 war91, eingerichtet werden konnte.92 Die Lage im 

Kosovo verschlechterte sich jedoch trotz der Anwesenheit von Beobachtern der OSZE 

zunehmend.93 Einen letzten politischen Vermittlungsversuch zur friedlichen Einigung 

stellte das sog. Rambouillet-Abkommen, deren Verhandlungen von Februar bis März 

1999 stattfanden, dar. Da sich die serbische Seite weigerte den endgültigen Entwurf 

anzuerkennen, scheiterten die Verhandlungen trotz Unterzeichnung durch die kosovo-

albanische Delegation am 18.03.1999.94 Infolgedessen wurde die OSZE-Mission in An-

betracht der sich verschlechternden Situation im Kosovo am 20.03.1999 abgezogen.95  

 
86 Vgl. Schmidt, in: Clewing/Reuter, Der Kosovo Konflikt, 2000, S. 200 f.; OSCE, KOSOVO/KOSOVA As 
Seen, As Told, 1999, S. 30. 
87 Der Resolution ging die Resolution 1160 (1998) vom 31.03.1998 voran. In dieser stellte der Sicherheits-
rat eine Vielzahl an Forderungen sowohl an die BRJ als auch an die Führung der Kosovo-Albaner, um 
eine friedliche Beilegung der Krise im Kosovo herbeizuführen. 
88 Vgl. UN Document S/RES/1199, 1998, S. 2 – 5. 
89 Der Name der Mission lautete OSZE-KVM (Kosovo Verification Mission). 
90 Eine detaillierte Auflistung sämtlicher in der Zeit registrierter Menschenrechtsverletzungen findet sich im 
Bericht der OSCE KOSOVO/KOSOVA As Seen, As Told in Teil III, Kapitel 5 bis Kapitel 14 wieder. 
91 Vgl. OSCE, KOSOVO/KOSOVA As Seen, As Told, 1999, S. 10. 
92 Vgl. Schmidt, a. a. O., S. 201 f. 
93 Vgl. ebd., S. 202 f. 
94 Vgl. ebd., S. 203 f.; vgl. Troebst, in: Chiari/Keßelring, Wegweiser zur Geschichte Kosovo, 2006, S. 77. 
95 Vgl. OSCE, a. a. O., S. 10, S. 32. 
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4 Humanitäre Intervention 

4.1 NATO-Luftangriff 

Da eine zweite auf der Resolution 1199 (1998) aufbauende Resolution durch Ankündi-

gung des Vetos durch Russland und China nicht zustande kam und der letzte politische 

Verhandlungsversuch scheiterte, ordnete die NATO am 24.03.1999, nach vorangegan-

gener mehrmaliger Androhung von Gewaltanwendung96, schließlich Luftangriffe gegen 

Infrastrukturziele in Jugoslawien, mit dem Ziel die serbische Führung zur Annahme des 

Rambouillet-Abkommens zu drängen, an.97 Die serbische Führung reagierte mit einer 

„Strategie von willkürlichen Morden, die andere in die Flucht treiben sollten“98 und die 

„systematische Vergewaltigungen, das Plündern und Niederbrennen der Häuser von Al-

baner“99 nach sich zog. Während der Luftangriffe kam es zu schwerwiegenden Ausei-

nandersetzungen zwischen beiden Konfliktparteien und erheblichen Menschenrechts-

verletzungen100, wodurch infolgedessen erneute Flüchtlingsströme ausgelöst wurden.101 

Während sich die Situation immer weiter zuspitzte, arbeitete die internationale Gemein-

schaft daran eine Lösungsstrategie für die Bewältigung der Situation für das Kosovo zu 

finden. Hierfür konnten sich am 06.05.1999 in Bonn bei dem Außenministertreffen der  

G-8102 auf einen Katalog an allgemeinen Grundsätzen zur politischen Lösung der Ko-

sovo-Krise geeinigt werden.103 Dieser dienten als Grundlage für den Ahtisaari-Tscher-

nomyrdin-Friedensplan, welcher am 03.06.1999 durch die Regierung der BRJ und das 

serbische Parlament angenommen wurde.104 Die Luftangriffe, geführt unter der Opera-

tion „Allied Force“, dauerten insgesamt 78 Tage an, bis Milošević schließlich gänzlich 

einlenkte und das militärisch-technischen Abkommen (MTA) von Kumanovo105 am 

09.06.1999 unterzeichnete.106 Der bereits am 03.06.1999 unterzeichnete G-8-Friedens-

plan und die Unterzeichnung des MTA markierte den Abbruch der Operation „Allied 

Force“ und legte den Grundstein für die internationalen Sicherheitskräfte KFOR. Einen 

Tag später, am 10.06.1999, verabschiedete der VN-Sicherheitsrat die Resolution 1244 

(1999), die das völkerrechtliche Mandat für die internationale Zivilpräsenz und die 

 
96 Siehe ausführlich dazu: Statement to the press by NATO Secretary General Dr. Javier Solana, 
27.10.1998. 
97 Vgl. Troebst, in: Chiari/Keßelring, Wegweiser zur Geschichte Kosovo, 2006, S. 77. 
98 Schmidt, in: Clewing/Reuter, Der Kosovo Konflikt, 2000, S. 204. 
99 Ebd. 
100 Vgl. ebd. 
101 Bis zu 800.000 Menschen wurden in der Zeit bis Juni 1999 vertrieben, siehe: Ebd. 
102 Bestehend aus: Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, Japan, Kanada, Russland, USA. 
103 Vgl. UN Doc. S/1999/516, 1999, S. 2. 
104 Vgl. Lehmann, in: Chiari/Keßelring, Wegweiser zur Geschichte Kosovo, 2006, S. 84. 
105 Wesentliche Bestimmungen: Einstellung feindseliger oder provozierender Handlungen, schrittweiser 
und gestaffelter Abzug der BRJ-Streitkräfte innerhalb von 11 Tagen sowie der Luft- und Luftverteidigungs-
kräfte, Errichtung von Sicherheitszonen, vollständige Unterstützung und Authorisierung der KFOR-Trup-
pen, siehe dazu: MTA, 1999. 
106 Vgl. Troebst, in: Chiari/Keßelring, Wegweiser zur Geschichte Kosovo, 2006, S. 77. 
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internationale Sicherheitspräsenz begründet.107 Der Deutsche Bundestag mandatierte 

am 11.06.1999 die Beteiligung der Bundeswehr an einer internationalen Sicherheitsprä-

senz im Kosovo zur Gewährleistung eines sicheren Umfeldes für die Flüchtlingsrückkehr 

und zur militärischen Absicherung einer Friedensregelung für das Kosovo auf der Grund-

lage dieser Resolution.108 

 

4.1.1 Rechtfertigung der unmandatierten NATO-Intervention 

Im den folgenden zwei Unterkapiteln sollen die teils kontroversen Meinungen und Hal-

tungen bezüglich der NATO-Intervention dargestellt werden. Dies soll lediglich als einen 

kurzen Einblick und nicht als Wertung oder Positionierung verstanden werden.  

Einen Tag vor Beginn der Luftangriffe konstatierte die NATO in einer Pressemitteilung, 

dass die Krise im Kosovo weiterhin als Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in 

der Region anzusehen ist. Ferner erklärte sie, dass sie der Gewalt im Kosovo ein Ende 

setzen werde, indem sie die gewalttätigen Angriffe stoppen wird, um so die drohende 

humanitäre Katastrophe abzuwenden.109 Die NATO begründete ihre Gewaltanwendung 

explizit unter Berufung auf die Resolutionen 1199 (1998) des Sicherheitsrats und dem 

Ziel, deren vollständige und bedingungslose Einhaltung zu überwachen.110 Um diesem 

Ziel besonderen Ausdruck zu verleihen und noch mehr Druck gegen Milošević aufzu-

bauen, wurden bereits am 13.10.1998 die Aktivierungsbefehle, die sog. „ACTRDs“, für 

begrenzte als auch für gestaffelten Luftangriffe, herausgegeben. Die NATO wie auch 

ihre an der Intervention beteiligten Mitgliedsstaaten versuchten die Luftangriffe insbe-

sondere eher moralisch und politisch zu rechtfertigen. So auch Altbundeskanzler 

Gerhard Schröder, der die Intervention der NATO in seiner Regierungserklärung an den 

Deutschen Bundestag als „nach wie vor notwendig und moralisch und politisch auch 

gerechtfertigt“111 bezeichnete. Das Eingreifen der NATO war unumgänglich, da diese 

„auf die Eskalation der Gewalt reagieren“112 musste. Schröder erklärte weiter: „Die NATO 

ist eine Wertegemeinschaft. Gemeinsam mit unseren Partnern kämpfen wir im Kosovo 

für unsere Werte: für Menschenrechte, für Freiheit und für Demokratie. […] Wir wollen 

die humanitäre Katastrophe und die schweren und systematischen Menschenrechtsver-

letzungen möglichst schnell beenden. Wir wollen eine friedliche politische Lösung für 

den Kosovo erreichen.“113 Die Erklärung der NATO über die Situation in und um das 

 
107 Vgl. UN Doc. S/RES/1244, 1999. 
108 Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 14/1136, 1999. 
109 Vgl. Press Release (99)043, 1999, unter Bezug: Statement by the North Atlantiv Council on Kosovo 
vom 30.01.1999. 
110 Vgl. Statement to the press by NATO Secretary General Dr. Javier Solana, 27.10.1998. 
111 Deutscher Bundestag, Stenographischer Bericht 32. Sitzung, 1999, 2620 (B). 
112 Ebd., 2621 (A). 
113 Deutscher Bundestag, Stenographischer Bericht 32. Sitzung, 1999, 2621 (B). 
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Kosovo vom 12.04.1999 stellt insbesondere auf den vorangegangenen Rechtfertigungs-

grund ihres Eingreifens ab und dient der weiteren Konkretisierung der Rechtfertigung 

des militärischen Vorgehens. Folgende, verkürzt dargestellte, Punkte sind Bestandteil 

dieser Erklärung: 

- „Die Krise im Kosovo stellt eine grundlegende Herausforderung für die Werte 

Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit dar, für die die NATO seit 

ihrer Gründung eingetreten ist. 

- Der hemmungslose Angriff des jugoslawischen Militärs, der Polizei und paramili-

tärischer Kräfte unter der Leitung von Präsident Milosevic auf die kosovarische 

Zivilbevölkerung hat zu einer massiven humanitären Katastrophe geführt, die 

auch die umliegende Region zu destabilisieren droht. 

- Die militärische Aktion der NATO gegen die Bundesrepublik Jugoslawien unter-

stützt die politischen Ziele der internationalen Gemeinschaft: ein friedliches, mul-

tiethnisches und demokratisches Kosovo, in dem alle seine Menschen in Sicher-

heit leben und gleichberechtigt die universellen Menschenrechte und Freiheiten 

genießen können. 

- Die Verantwortung für die gegenwärtige Krise liegt bei Präsident Milosevic. Er 

hat die Macht, die militärische Aktion der NATO zu stoppen, indem er die legiti-

men Forderungen der internationalen Gemeinschaft akzeptiert und unwiderruf-

lich umsetzt.“114 

Der NATO-Generalsekretär Solana schloss seine Erklärung nach dem Treffen des Nord-

atlantikrats am 12.04.1999 mit den Worten: „Die NATO ist vereint. Wir haben Gerechtig-

keit und Recht auf unserer Seite. Wir werden uns durchsetzen.“115 

 

4.1.2 Ablehnende Betrachtung 

Die NATO-Intervention führte zu kontroversen Diskussionen in der internationalen Ge-

meinschaft. So bezeichnete Russland diese als völkerrechtswidrig, da sie einen Verstoß 

gegen das Gewaltverbot nach Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta darstelle, ohne Mandat des Si-

cherheitsrats durchgeführt worden ist, keine Ausübung des kollektiven Selbstverteidi-

gungsrechts bestand und somit schließlich keine humanitären und moralischen Gründe 

vorlagen, die eine Rechtfertigung ausnahmsweise begründen würde.116 So führte der 

Ständige Vertreter Russlands Lavrov am 26.03.1999 auf dem 3989. Treffen des 

 
114 Press release M-NAC-1(99)51, 1999. 
115 Solana, Javier in: Press release (1999)058, 1999. 
116 Vgl. Ipsen, Der Kosovo-Einsatz – Illegal? Gerechtfertigt? Entschuldbar?, in: Lutz, Der Kosovo-Krieg, 
1999/2000, S. 101. 
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Sicherheitsrats in New York explizit aus, dass die „aggressive Militäraktion der NATO 

gegen einen souveränen Staat ohne Genehmigung und unter Umgehung des Sicher-

heitsrats eine echte Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und 

eine grobe Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und anderer grundlegender 

Normen des Völkerrechts“117 darstellt. Er erklärte weiter: „Die rechtswidrige Gewaltan-

wendung der NATO destabilisiert nicht nur die Lage auf dem Balkan und in ganz Europa 

erheblich, sondern untergräbt auch direkt die fundamentalen Grundlagen des gesamten 

modernen Systems der internationalen Beziehungen, das auf dem Primat der Charta der 

Vereinten Nationen beruht.“118 

Auch die Bundesrepublik Jugoslawien selbst hatte am 29.04.1999 Klageschrift gegen 10 

NATO-Mitgliedsstaaten wegen Verletzung des Gewaltverbots, des Interventionsverbots, 

der Verpflichtung zum Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler Objekte in Kriegszeiten, 

gegen die Verpflichtung zur Nichtbenutzung verbotener Waffen, u.a.m. vor dem Interna-

tionalen Gerichtshof eingereicht.119 

Weitere Länder wie Belarus, China, Indien, Kuba, Namibia und die Ukraine sprachen 

sich gegen den Luftangriff der NATO aus.120 

Die Resolution 1199 (1998) stellte zwar eine Bedrohung für den Weltfrieden gem. Art. 

39 UN-Charta fest, formulierte hingegen jedoch keine Anordnung militärischer Zwangs-

maßnahmen und legitimiert somit auch nicht den NATO-Luftangriff. Vielmehr stützt sich 

diese auf Art. 40 UN-Charta und fordert die beteiligten Parteien auf, die notwendigen 

und, als erwünscht erachteten, Maßnahmen umzusetzen. Entsprechend Art. 53 Abs. 1 

2. HS UN-Charta dürfen Zwangsmaßnahmen seitens regionaler Einrichtungen, zu de-

nen sich die NATO zählen lässt, ohne Ermächtigung des Sicherheitsrats der VN nicht 

ergriffen werden. Auch in Ermangelung einer Einladung zur Intervention ist somit festzu-

stellen, dass das Vorgehen der NATO gegen das Grundprinzip des Gewaltverbots nach 

Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta verstößt. Weiterhin verpflichtet sich die NATO gem. Art. 1 Nord-

atlantikvertrag in Übereinstimmung mit der UN-Charta zu handeln. Gewaltanwendungen 

sehen die Art. 3 bis 5 Nordatlantikvertrag einzig im Falle eines äußeren Angriffes auf 

einen Mitgliedsstaat vor.  

 

 
117 Lavrov, UN Doc. S/PV.3989, 1999, S. 5. 
118 Ebd. 
119 Vgl. ICJ, press release 1999/17, 1999, S. 1. 
120 Vgl. UN Doc. S/PV.3989, 1999, S. 6 ff. 



 22  

5 Friedenssichernde und -erhaltende Interventionen 

5.1 Resolution 1244 (1999) 

Die Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats der VN geht im Ursprung auf die von der 

G-8 geforderten Prinzipien zurück und wurde unter Enthaltung Chinas einstimmig ange-

nommen. Sie beinhaltet im Unterschied zu bereits zuvor verabschiedeten Resolutionen 

des Sicherheitsrats zusätzlich 2 Annexe: Bestandteile der Resolution sind die Erklärung 

des Vorsitzenden zum Abschluss des Treffens der Außenminister der G-8 auf dem Pe-

tersberg vom 6. Mai 1999 und der Friedensplan. In Betracht gezogen werden könnte, 

dass der Sicherheitsrat dieser Resolution, die sich auf Kapitel VII der VN-Charta stützt 

und ohnehin völkerrechtlich bindend ist, eine besondere Bedeutung zukommen lassen 

wollte. Mithin hatte die BRJ wie auch das serbische Parlament vor Verabschiedung der 

Resolution dem Friedensplan, den allgemeinen Grundsätzen der G-8 wie auch dem MTA 

zugestimmt, wobei letzteres die völlständige Unterstützung und Authorisierung der 

KFOR-Kräfte regelt. Demnach kann davon gesprochen werden, dass die Resolution un-

abhängig einer tatsächlichen Akzeptanz dem Inhalt nach als angenommen gilt. 

Gemäß Art. 39 UN-Charta bedarf es als Voraussetzung für Beschlüsse von Maßnahmen 

nach Art. 41 UN-Charta sowie den Einsatz von Streitkräften nach Art. 42 UN-Charta der 

Feststellung einer Bedrohung, eines Bruchs des Friedens oder einer Angrifsshandlung 

durch den Sicherheitsrat. Die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-

heit ist entsprechend Art. 1 Ziffer 1 UN-Charta oberstes Ziel der VN. Die Feststellung der 

Bedrohung für den Weltfrieden nach Art. 39 UN-Charta, die erstmalig mit Resolution 

1199 (1998) vom 23.09.1998 Erwähnung fand, findet seine Rechtfertigung in der desas-

trösen und anhaltenden Situation um das Kosovo. Fraglich ist, ob die in der Resolution 

vorgesehene Errichtung einer Interimsverwaltung durch die UNMIK-Mission nach Art. 41 

UN-Charta gedeckt wird. Nach Art. 41 UN-Charta kann der Sicherheitsrat geeignete und 

erforderliche Zwangsmaßnahmen ergreifen, die dafür Sorge tragen sollen den Weltfrie-

den und die internationale Sicherheit zu wahren sowie wiederherzustellen. Art. 41 UN-

Charta findet seine Begrenzung darin, dass der Einsatz von Waffengewalt ausgeschlos-

sen wird. Da der in Art. 41 UN-Charta aufgeführte Maßnahmenkatalog keinen abschlie-

ßenden Charakter aufweist und die Maßnahmen nicht begrenzt, kann die Errichtung der 

Interimsverwaltung als eine sich auf Art. 41 UN-Charta stützende Maßnahme betrachtet 

werden. Art. 42 UN-Charta ermöglicht die Zuhilfenahme der Streitkräfte von Mitgliedern 

der VN, wenn sich die in Art. 41 UN-Charta vorgesehenen Maßnahmen als unzulänglich 

darstellen könnten oder sich als unzulänglich erwiesen haben. Dem Wortlaut entspre-

chend reicht hierfür eine Prognose des Sicherheitsrats aus. Der Sicherheitsrat hat davon 

Gebrauch gemacht: Während § 10 der Resolution 1244 (1999) die UNMIK-Mission 



 23  

ermächtigt (Maßnahme nach Art. 41 UN-Charta), wird gleichzeitig die KFOR-Mission un-

ter Schirmherrschaft der NATO durch § 9 der Resolution 1244 (1999) legitimiert.  

Eine abschließende Festlegung zum völkerrechtlichen Status des Kosovo wird hingegen 

nicht durch die Resolution geregelt. 

 

5.2 Nationale Rechtsgrundlagen  

5.2.1 Militär 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner grundlegenden Entscheidung mit Urteil 

vom 12.07.1994 die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von Einsätzen der Bundeswehr 

außerhalb der eigenen Landes- und Bündnisgrenze (sog. „out-of-area-Einsätze) nach 

Art. 24 Abs. 2 GG festgestellt.121 Art. 24 Abs. 2 GG bestimmt, dass sich der Bund zur 

Wahrung des Weltfriedens in ein gegenseitiges kollektives Sicherheitssystem einordnen 

kann. Durch höchstrichterliche Urteilsfassung wurde festgestellt, dass die Verwendung 

der Bundeswehr im Rahmen eines solchen Systems im Ausland, nach vorheriger Zu-

stimmung des Bundestags, zulässig ist. Als ein solches System gegenseitiger kollektiver 

Sicherheit zählt insbesondere die VN, die NATO und die EU. Für bewaffnete Auslands-

einsätze der Bundeswehr außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes gilt der 

sogenannte Parlamentsvorbehalt.122 Das bedeutet, militärische Einsätze bedürfen der 

vorherigen Zustimmung mit einfacher Mehrheit des Bundestags.123 Einsätze der Bun-

deswehr werden entsprechend des § 2 Abs. 1 Parlamentsvorbehaltsgesetz als Einsätze 

bewaffneter Streitkräfte definiert, in denen Soldaten in bewaffneten Unternehmungen 

einbezogen sind oder eine solche Einbeziehung zu erwarten ist. 

Die Form und das Ausmaß der Beteiligung des Bundestages beim Einsatz bewaffneter 

deutscher Streitkräfte wird durch das Parlamentsbeteiligungsgesetz geregelt.124 

 

 
121 Vgl. BVerfGE 90, 286, Leitsatz 1. 
122 Vgl. § 1 Abs. 2 ParlBG. 
123 Ausnahme: Einsätzen bei Gefahr im Verzug ermächtigen die Bundesregierung dazu den Einsatz der 
Streitkräfte ohne vorherige Zustimmung des Bundestages zu beschließen (vgl. § 5 I ParlBG). 
124 Vgl. § 1 Abs. 1 ParlBG. 
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5.2.2 Internationaler Polizeimissionen 

Polizeimissionen finden ihre Rechtsgrundlage ebenso wie die Bundeswehr in Art. 24 

Abs. 2 GG.125 Für Einsätze unter Führung der EU kommen Art. 23 Abs. 1 GG und Art. 

24 Abs. 2 GG126 in Frage.  

Während Bundespolizisten auf Grundlage des § 8 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 65 Abs. 2 BPolG 

an Auslandsmissionen beteiligt werden können, müssen die PVB der Länder aufgrund 

der Entscheidungskompetenz der Länder (vgl. Art. 30 GG i.V.m. Art 70 GG) zunächst 

über § 14 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) i.V.m. den jeweiligen landesrechtlichen Re-

gelungen an die Bundespolizei abgeordnet werden. Nach Abordnung unterliegen die 

PVB der Länder dann ebenfalls den bundespolizeigesetzlichen Regelungen. Dafür er-

folgt über das Bundespolizeipräsidium gem. § 29 Bundesbeamtengesetz (BBG) i.V.m.    

§ 8 Abs. 1 S.1 BPolG die Zuweisung an den für den Einsatz verantwortlichen Mandat-

geber.127 Die Entsendung der PVB erfolgt ausschließlich auf Grundlage der Freiwilligkeit. 

Anders als bei Einsätzen der Bundeswehr, kommt dem Bundestag bei Polizeimissionen 

und der Entsendung von PVB allerdings keine Entscheidungsbefugnis zu. Nach § 8 Abs. 

1 S. 3 BPolG ist ausschließlich die Zustimmung der Bundesregierung von Bedeutung. 

Der Bundestag ist lediglich gem. § 8 Abs. 1 S. 4 BPolG von der beabsichtigten Teilnahme 

an der internationalen Polizeimission zu unterrichtet. Zwar kann der Bundestag nicht 

darüber entscheiden, ob eine Polizeimission durchgeführt wird oder wie viele PVB ent-

sandt werden, jedoch obliegt ihm die Möglichkeit die Auslandsverwendung durch Be-

schluss zu beenden. Beamte anderer Bundesbehörden (beispielsweise des Bundeskri-

minalamtes), die nicht der Bundespolizei angehören, werden vor Entsendung ins Aus-

land über § 27 BBG an die Bundespolizei abgeordnet.128 Allgemeine Voraussetzung für 

die Durchführung von Polizeimissionen ist gem. § 8 Abs. 1 S. 2 BPolG grundsätzlich 

immer die Zustimmung des jeweiligen Staates. 

 

5.3 Internationale Sicherheitspräsenz: KFOR 

Am 12.06.1999 erfolgte von der mazedonischen Seite ausgehend der Einmarsch der 

unter der Schirmherrschaft der NATO stehenden KFOR-Truppen. Bereits fünf Tage spä-

ter waren etwa 15.000 der geplanten 47.800 Soldaten der beteiligten NATO-Staaten im 

Kosovo stationiert.129  

 
125 Vgl. Brakemeier/Westphal, Rechtsgrundlagen für Auslandseinsätze der Bundespolizei, 2013, S. 232. 
126 In der Literatur findet sich zunehmend die Meinung wieder, dass die EU auch als ein gegenseitiges kol-
lektives Sicherheitssystem i.S.d. Art. 24 Abs. 2 GG zu werten ist. Während sich das BVerfG jedoch mit sei-
nem Lissabon-Urteil 2009 (noch) zurückhaltend gibt und die EU nicht als ein solches System sieht. 
127 Vgl. Bund-/Länder-Arbeitsgruppe „Internationale Polizeimissionen“, Leitlinien, 2016, S. 14. 
128 Vgl. ebd. 
129 Vgl. RESEARCH PAPER 99/66, Kosovo: KFOR and Reconstruction,1999, S. 9 f. 
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Im Folgenden wird das Mandat der Mission, deren ursprünglichen Aufgaben, Befugnisse 

und die Struktur der KFOR-Kräfte in seinen wesentlichen Zügen dargestellt.  

 

5.3.1 Völkerrechtliche Legitimation 

Die Grundlage für die Stationierung der KFOR-Truppen bildet die Resolution 1244 

(1999) gemeinsam mit dem MTA vom 09.06.1999. Gestützt auf Kapitel VII der VN-

Charta, erlaubt die Resolution als sog. „robustes Mandat“ die Anwendung von Waffen-

gewalt zur Umsetzung der Mission auch über das Selbstverteidigungsrecht hinaus. Wei-

terhin sieht sie die Einrichtung einer gemeinsamen Führung aller beteiligten Mitglieds-

staaten vor.130 

 

5.3.2 Aufgaben und Befugnisse 

Dem Wortlaut des § 9 der Resolution 1244 (1999) entnehmend, handelt es sich bei der 

Aufzählung der Aufgaben für die im Kosovo tätige internationale Sicherheitspräsenz um 

eine nicht abschließende Auflistung. Die Aufgaben bestehen insbesondere in der Auf-

rechterhaltung und Durchsetzung der Waffenruhe, der Verhinderung neuer entflammen-

der Feindseligkeiten, der Überwachung des Abzugs polizeilicher, militärischer und irre-

gulärer Kräfte, Demilitarisierung der UÇK und der Ausführung von Grenzüberwachungs-

aufgaben. Weiterhin soll KFOR für die Schaffung eines sicheren Umfelds Sorge tragen, 

mit der UNMIK unterstützend, kooperierend zusammenarbeiten, die Gewährleistung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung bis entsprechende zivile Strukturen durch UNMIK 

etabliert wurden übernehmen sowie Minenräumungen bis dieses der zivilen Präsenz 

übertragen werden kann überwachen.131 Dementsprechend ist festzustellen, dass die 

KFOR-Kräfte, insbesondere in den Anfangsjahren der Stationierung, auch vielfältige zi-

vile Aufgaben übernommen haben. 

Die Befugnisse der KFOR-Truppen selbst ergeben sich aus der Aufgabenformulierung 

der Resolution 1244 (1999) und werden im Anhang B „International security force ope-

rations“ in den Punkten 1, 2, 4, 5 des MTA dahingehend konkreter formuliert, als das 

alles unternommen werden darf, was dazu dient die Vereinbarung des MTA umzuset-

zen. Dies war erforderlichenfalls auch unter Einsatz militärischer Gewalt und für die 

Schaffung und Aufrechterhaltung eines sicheren Umfeldes für alle Bürger des Kosovo 

möglich. Weiterhin wird dem Kommandeur der KFOR-Kräften das Recht und die Befug-

nis eingeräumt, die Entfernung, den Abzug, die Verlegung bestimmter Streitkräfte sowie 

 
130 Vgl. UN Doc. S/RES/1244, 1999, para 7 i.V.m. Anlage 2 Pkt. 4. 
131 Vgl. ebd., para 9. 



 26  

Waffen zu erzwingen und bei Bedrohungslagen gegen eigene Kräfte, die Mission oder 

andere Beteiligte vollumfänglich jegliche Maßnahmen anzuordnen, um diese abzuwen-

den.132Als Art Generalklausel fungierend, steht hier folglich nach Vorliegen der Erforder-

lichkeit ein breiter Maßnahmekatalog zur Verfügung. 

 

5.3.3 Aufbau und Struktur 

Zur Sicherung des Kosovo erfolgte eine Einteilung in fünf Sektoren, in denen jeweils eine 

multinationale Brigade (MNB) eingerichtet wurde.  

Die Strukturierung und Aufgabenwahrnehmung stellten sich zu Beginn wie folgt dar:  

- MNB East mit Headquaters (HQ) in Urosevac: USA,  

- MNB North mit HQ in Mitrovica: Frankreich,  

- MNB West mit HQ in Pec: Italien,  

- MNB South mit HQ in Prizren: Deutschland, 

- MNB Central mit HQ in Pristina: Großbritannien.133  

Neben der Beteiligung der NATO-Mitgliedsstaaten, beteiligten sich ebenfalls einige 

Nicht-NATO-Mitgliedsstaaten, beispielsweise Russland, Schweden und die Schweiz. 

Der Oberbefehlshaber der Mission und somit militärische Führer gegenüber allen betei-

ligten Truppen ist der Kommandeur.134 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Die KFOR-Sektoren 1999 

 
132 Vgl. MTA, 1999, Anhang B. 
133 Vgl. Wentz, Lessons From Kosovo: The KFOR Experience, 2002, S. 65. 
134 Entspricht der Forderung der Resolution 1244 (1999) para 7 i.V.m. Anlage 2 Pkt. 4 eine gemeinsame 
Führung einzurichten. 
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5.3.4 Entwicklung der Mission 

Aufgrund der zunehmenden Verbesserung und Stabilisierung der Sicherheitslage, 

konnte die anfängliche Truppenstärke von 50.000 Soldaten aus über 40 verschiedenen 

Nationen135 schrittweise reduziert werden. Während sich nach 9 Jahren Mission noch 34 

Nationen am KFOR Einsatz beteiligten und die Missionsstärke bei rund 15.900 Soldaten 

lag136, sind es seit März 2022 noch insgesamt 3.754 Soldaten aus 28 Nationen137, die 

im Kosovo stationiert sind. NATO-Kräfte wurden sukzessive abgezogen bzw. reduziert 

und eine Aufgabenanpassung fand statt. Der Truppenreduzierung und Aufgabenanpas-

sung begegnete man mit diversen Umstrukturierungen. Unter anderem wich die ur-

sprüngliche Einteilung in 5 Sektoren einer Einteilung in zwei Regional Commands. 

Der Deutsche Bundestag hat sich zuletzt für die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte an der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo ausgespro-

chen und das Mandat der Bundeswehr bis zum 30.06.2022 verlängert. 

 
5.4 Internationale Zivilpräsenz: UNMIK 

5.4.1 Völkerrechtliche Legitimation und Aufgaben 

Völkerrechtlich findet die UNMIK-Mission ebenso wie die KFOR-Mission ihre Legitima-

tion in der Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats. 

Eine nicht abschließende Aufzählung der Hauptaufgaben findet sich unter § 11 lit. a bis 

k der Resolution 1244 (1999) wieder: 

- Wahrnehmung grundlegender ziviler Verwaltungsaufgaben, 

- Etablierung und Schaffung neuer Instiutitonen für demokratische und autonome 

Selbstverwaltung, mit anschließender Machtübertragung auf diese, 

- Unterstützung im Bereich der humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe, 

- Unterstützung beim wirtschaftlichen Wiederaufbau und der grundlegenden Infra-

struktur, 

- Aufrechterhaltung der zivilen öffentlichen Ordnung, 

- Schutz und Förderung der Menschenrechte, 

- Gewährleistung der Rückkehr aller Flüchtlinge und Vertriebenen. 

Der VN-Generalsekretär hat in seinem erstmaligen Bericht über die UNMIK-Mission vom 

12.06.1999138 eine weitere Konkretisierung der Aufgaben vorgenommen. Zu den Haupt-

aufgaben im Bereich öffentliche Ordnung zählte unter anderem die rasche Entwicklung 

 
135 Vgl. Troebst, in: Chiari/Keßelring, Wegweiser zur Geschichte Kosovo, 2006, S. 78. 
136 Vgl. Ministry of Defence & Armed Forces, KFOR Placmat, 2008. 
137 NATO, Key Fact and Figures, Stand: März 2022. 
138 UN Doc. S/1999/672, 1999. 
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eines professionellen und unparteiischen Polizeidienstes (KPS).139 In den Aufgabenbe-

reich der dort eingesetzten entsandten PVB zählen hier mittlerweile u.a. die Wahrneh-

mung präventiver und repressiver Polizeiaufgaben inklusiver grenzpolizeilicher Aufga-

ben und die Ausbildung, Organisation und Weiterbildung der KPS.140 

 

5.4.2 Befugnisse und Ziele 

Der UNMIK wurde durch die Resolution 1244 (1999) umfassende Befugnisse und Kom-

petenzen eingeräumt. Mit der Übertragung der Autorität über das Hoheitsgebiet und das 

Volk des Kosovo an die vorläufigen Zivilverwaltung141, ging auch die Übertragung aller 

legislativen, exekutiven und judikativen Befugnisse einher.142 

Eine explizite Erwähnung der Ziele wird in der Resolution 1244 (1999) nicht vorgenom-

men. Vielmehr erlaubt die gesamte Resolution eine weite Zieldefinition, insbesondere 

durch die Ableitung der Ziele anhand der Hauptaufgaben. Daher kann insbesondere: 

-  die Wahrung des Friedens,  

- die Förderung von Sicherheit und Stabilität,  

- der Schutz, die Förderung sowie Wahrung der Menschenrechte,  

- der Aufbau eines funktionsfähigen Staatsaparates abgeleitet werden. 

Die Arbeit der Mission wird flankiert von dem sog. Fünf-Phasen-Plan143, der strukturiert 

in Etappen zur langfristigen Zielerreichung dienen soll. 

 

5.4.3 Aufbau und Struktur 

5.4.3.1 Sonderbeauftragter des VN-Generalsekretärs (SRSG) 

Leiter und höchster ziviler Beamter der UNMIK Mission ist entsprechend § 6 der Reso-

lution 1244 (1999) der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs (SRSG), der im Beneh-

men mit dem Sicherheitsrat vom Generalsekretär ernannt wird und den Rang eines Un-

der-Secretary-General inne hat.144 Seine Aufgabe ist es, die Umsetzung der internatio-

nalen Zivilpräsenz zu überwachen, eng mit der internationalen Sicherheitspräsenz zu 

kooperieren und alle Maßnahmen der VN-Vertretungen und anderen internationale Or-

ganisationen der UNMIK-Mission dahingehend zu koordinieren, dass die gleichen Ziele 

verfolgt und erreicht werden. In seiner Tätigkeit wird er von vier Deputy Special 

 
139 Vgl. UN Doc. S/1999/779, 1999, para 60. 
140 Vgl. BrakemeierWestphal, Rechtsgrundlagen für Auslandseinsätze der Bundespolizei, 2013, S. 16. 
141  Auch Interimsverwaltung genannt. 
142 Vgl. UN Doc. S/1999/779, 1999, para 35. 
143 Ausführlicher dazu: UN Doc. S/1999/779, 1999, para 110-116. 
144 Vgl. UN Doc. S/1999/672, 1999, para 3 f. 
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Representatives of the Secretary-General (DSRSG) unterstützt. Die DSRSG sind für je-

weils eine der vier Säulen der UNMIK zuständig und gehören der jeweiligen Organisation 

an, welcher die Verantwortung für die jeweilige Komponente der Mission übertragen 

wurde.145 Sie unterliegen zwar einer Berichtspflicht gegenüber dem SRSG146, agieren 

jedoch in ihren übertragenen Zuständigkeitsbereichen eigenverantwortlich, wobei der 

SRSG die Möglichkeit behält, zu interagieren, sollte er es im Sinne der Mission als er-

forderlich sehen. Der SRSG bildet mit den vier DSRSG das Exekutivkomitee, welches 

dafür verantwortlich ist getroffenen Maßnahmen zu kontrollieren, die Zusammenarbeit 

mit Externen, insbesondere mit KFOR-Truppen zu koordinieren, und somit die Mission 

zu überwachen.147 Eine zusätzliche Unterstützung erhält das Exekutivkomitee von der 

Joint Planning Group, die vom Principal Deputy Special Representative geleitet wird.148 

 

5.4.3.2 Vier Säulen der UNMIK 

Die UNMIK-Mission besteht aus vier Säulen:  

- (a) Zivilverwaltung,  
- (b) humanitäre Hilfe,  
- (c) Institutionenaufbau, 
- (d) Wiederaufbau.  

Die Zuständigkeiten der Säulen wurden jeweils auf eine internationale Organisation 

übertragen. An der Spitze der Säulen stehen die bereits erwähnten DSRSG, wobei der 

DSRSG der Säule Zivilverwaltung einen Doppelstatus innehat und zusätzlich das Amt 

des Principal Deputy Special Representative (1. Stellvertreter des SRSG) begleitet.149 

Um der Komplexität der Mission entsprechend entgegen treten zu können, wird dem 

SRSG außerdem ein Exekutivbüro, welches in rechtlichen, politischen und wirtschaftli-

chen Fragen beratend zur Seite steht zur Verfügung gestellt.150 Die Vertretungsregelung 

des SRSG bekräftigt indes die herausragende Stellung und Verantwortlichkeit der VN in 

dieser Mission. Die Einteilung der Aufgabenbereiche in 4 Säulen, die Berichtspflicht der 

DSRSG gegenüber dem SRSG und die Zusammenkünfte innerhalb des Exekutivkomi-

tees sind Grundlage für eine klare Struktur und fördern ein abgestimmtes Vorgehen. 

Die VN tragen die unmittelbare Verantwortung für den Bereich der Zivilverwaltung, wofür 

eine funktionale Unterteilung in die Abteilungen Öffentliche Verwaltung/Zivile 

 
145 Vgl. ebd., para 5. 
146 Vgl. UN Doc. S/1999/779, 1999, para 46. 
147 Vgl. UN Doc. S/1999/779, 1999, para 47. 
148 Vgl. ebd., para 48. 
149 Vgl. UN Doc. S/1999/672, 1999, para 5. 
150 Vgl. UN Doc. S/1999/779, 1999, para 45 
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Angelegenheiten sowie Polizei und Justizangelegenheiten vorgenommen wurde. Der 

Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) organisiert und koordi-

niert den gesamten Bereich der humanitären Hilfen. Der Aufgabenbereich Polizei und 

Justizangelegenheiten wurde 2001 aus der Säule der Zivilverwaltung herausgelöst und 

ersetzte als neue, eigenständige Säule die der humanitären Hilfe.151 In den Aufgaben-

bereich der    OSZE fällt die Demokratisierung, der Institutionenaufbau, die Organisation 

von Wahlen und die Stärkung und Überwachung von Menschenrechten. Die Federfüh-

rung des Bereiches Wiederaufbaus von Infrastruktur, Wirtschaftsstruktur und des Sozi-

alsystems obliegt der EU.152  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Die Struktur der UNMIK ab 2001 
 
 
5.4.3.3 Aufbau von Institutionen 

Der Generalsekretär sprach bereits in seiner Erklärung vom 12.07.1999153 von dem be-

absichtigten Aufbau einer kosovarischen Polizei (KPS). Diese konnte unter Verantwor-

tung der Säule für Institutionenaufbau unter Führung der OSZE rasch vorangetrieben 

werden, so dass bereits am 16.10.1999 der erste Ausbildungsdurchlauf von Polizisten 

der KPS beendet werden konnte. Nach erfolgter Demilitarisierung und Auflösung der 

UÇK bis zum 20.09.1999, konnte anschließend auch die Kosovo Protection Corps etab-

liert werden.154 Weitere erste erfolgreiche Schritte der Mission ließen sich am 15.12.1999 

mit Unterzeichnung des Abkommens über die Errichtung einer Joint Interim 

 
151 Vgl. UN Doc. S/2001/565, 2001, para 38. 
152 Vgl. UN Doc. S/1999/779, 1999, para 55-109. 
153 Vgl. ebd., para 60-65. 
154 Vgl. UN Doc. S/2000/177, 2000, para 28-32; Das Kosovo Protection Corps bestand von 1999 bis 2009. 
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Administrative Structure (JIAS) verzeichnen155. Das Abkommen über die gemischte Ver-

waltung bis zu den Wahlen stellte die Grundlage über die Schaffung einer gemeinsamen 

Verwaltungsstruktur zwischen dem Kosovo und der UNMIK dar. Insbesondere der damit 

verbundene Abbau paralleler Strukturen im Kosovo, die die Arbeit der UNMIK zuneh-

mend behindert haben, stellte einen entscheidenden Schritt in Richtung Selbstverwal-

tung dar. Die Errichtung der späteren Provisional Institution of Self-Government ersetzte 

nach abgehaltenen Gemeindewahlen die JIAS.156 2002 übertrug UNMIK nach gesamt-

kosovarischen Wahlen, mit Ausnahme des Polizei- und Justizwesens, einen Großteil 

seiner Kompetenzen an die provisorische Selbstverwaltung, bestehend aus: Versamm-

lung, kosovarische Regierung mit dazugehörigen Ministerien und dem Präsidenten.157  

 

5.4.4 Entwicklung der Mission 

Die Funktion und Aufgabe der UNMIK hat sich seit Beginn der Einrichtung der Mission 

kontinuierlich weiter entwickelt - von einer ausführenden staatlichen Verwaltungstätigkeit 

hin zu einer überwachenden und unterstützenden Tätigkeit der aufgebauten kosovari-

schen Institutionen und Verwaltung. Insbesondere die Unabhängigkeitserklärung des 

Kosovo vom 17.02.2008 führte dazu, dass die Mission weiter umgestaltet worden ist. 

Die Aufgabenwahrnehmung beschränkt sich daher mittlerweile auf sog. Residualzustän-

digkeiten, insbesondere die Förderung des interethnischen Dialogs und Berichtspflichten 

sowie die Zusammenarbeit mit den anderen im Kosovo agierenden Organisationen.158 

Weitere ursprüngliche Aufgaben der UNMIK-Mission werden inzwischen durch die ko-

sovarischen Behörden und der EULEX-Mission übernommen. 

 

5.5 Internationale Zivilpräsenz: EULEX 

Ursprünglich konzipiert als Nachfolgerin der UNMIK-Mission, wurde die Rechtsstaatlich-

keitsmission der Europäischen Union (EULEX) auf Grundlage der Gemeinsamen Aktion 

2008/124/GASP vom 04.02.2008 im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicher-

heitspolitik nach Zustimmung des VN-Sicherheitsrats am 26.11.2008 eingerichtet. Sie 

verpflichtet sich seiner in Art. 2 festgeschriebenen Zielen und übernimmt die in Art. 3 

geregelten Aufgaben. Die EULEX-Mission führt das Vorhaben die zusammengebro-

chene Rechtsstaatlichkeit im Kosovo wiederaufzubauen fort und galt ursprünglich für die 

Dauer von 28 Monaten. Die Mission wird aller 2 Jahre einer strategischen Überprüfung 

 
155 Vgl. UNMIK, Press Release, UNMIK/PR/115, 1999. 
156 Vgl. Rossbacher, in: Chiari/Keßelring, Wegweiser zur Geschichte Kosovo, 2006, S. 92. 
157 Vgl. ebd. 
158 Vgl. BMI: Gemeinsame Unterrichtung des Deutschen Bundestages über das deutsche Engagement 
beim Einsatz von Polizistinnen und Polizisten in internationalen Polizeimissionen, 2016, S. 18. 
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durch das Politische und Strategische Komitee unterzogen. Diese Überprüfung ist 

Grundlage für eine Verlängerung der Mission. Zuletzt wurde EULEX mit Beschluss 

2021/904/GASP des Rates vom 03.06.2021 bis zum 14.06.2023 verlängert. 

Der im November 2005 vom Generalsekretär zum UN-Sondergesandten ernannte ehe-

malige finnische Präsident Ahtisaari, wurde mit der Aufgabe betraut, den Prozess zur 

Bestimmung des künftigen Status des Kosovo zu leiten.159 Dafür führte dieser zwischen 

November 2005 und März 2007 zahlreiche Verhandlungen zwischen Serbien und der 

kosovarischen Führung durch, um zwischen den Parteien zu vermitteln und eine auf 

Dauer angelegte Lösung zu finden. Weiterhin wurde Ende April 2006 das durch die EU 

eingerichtete Planungsteam der Europäischen Union (EUPT Kosovo) mit dem Ziel eine 

mögliche Mission im Bereich der Rechtsstaatlichkeit voranzubringen in das Kosovo ent-

sandt.160 Am 26.03.2007 legte Ahtisaari dem VN-Sicherheitsrat einen umfassenden Vor-

schlag über die Regelung der Statusfrage des Kosovo (sog. „Ahtisaari-Plan“161) vor, wel-

cher jedoch durch die Veto-Drohung Russlands als Veto-Macht im VN-Sicherheitsrat 

scheiterte.162 Der Ahtisaari-Plan sah die Umstrukturierung der internationalen Zivilprä-

senz vor. Demnach sollte UNMIK nach einer Übergangsfrist von 120 Tagen alle ihr über-

tragenen Legislativ- und Exekutivbefugnisse unter Aufsicht der neu geschaffenen inter-

nationalen Zivilpräsenz unter Leitung der EU163 auf die Institutionen des Kosovo über-

tragen.164 Das Konzept der Umstrukturierung der internationalen Zivilpräsenz hätte auf-

grund § 19 der Resolution 1244 (1999) nur mittels einer neuen Resolution umgesetzt 

werden können.165  Demnach bedürfen Änderungen der vorgesehenen Übergangsver-

waltung einer neuen Beschlussfassung durch den VN-Sicherheitsrats. Durch Veto-Dro-

hungen scheiterte jedoch der Versuch eine neue überarbeitete Resolution auf den Weg 

zu bringen. Folglich mangelte es an der völkerrechtlichen Legitimation, die UNMIK-Mis-

sion aufzulösen. 

 
5.5.1 Völkerrechtliche Legitimation 

Gleichwohl trieb die EU ihr Vorhaben eine neue internationale Zivilpräsenz zu errichten 

voran, so dass der Rat der EU am 04.02.2008 die Gemeinsamen Aktion 2008/124/GASP 

verabschiedete und die EULEX-Mission damit beschloss. Mit Unabhängigkeitserklärung 

vom 17.02.2008 erklärte sich das Kosovo im Einklang mit den Empfehlungen des UN-

Sondergesandten Ahtisaari und seinem umfassenden Vorschlag für die Regelung des 

 
159 Vgl. UN-Doc. S/2007/168, 2007, S 1. 
160 Vgl. Gemeinsame Aktion 2006/304/GASP. 
161 UN-Doc. S/2007/168/Add. 1, 2007. 
162 Vgl. Wierse, Post-Conflict, 2008, S.459. 
163 Vgl. UN-Doc. S/2007/168/Add. 1, 2007, Art. 12 und Annex X. 
164 Vgl. UN-Doc. S/2007/168/Add. 1, 2007, Art. 15 Abs. 1 lit. g. 
165 Vgl. Wierse, a. a. O., S. 464 f. 
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Kosovo-Status zu einem unabhängigen und souveränen Staat. In seiner Erklärung ver-

pflichtete sich das Kosovo zur Umsetzung des Ahtisaari-Plans und sprach eine explizite 

Einladung für die Einrichtung einer von der EU geführten Rechtsstaatlichkeitsmission 

aus.166 

Für die völkerrechtliche Legitimation der EULEX-Mission kommen zwei Möglichkeiten in 

Betracht: Entweder erfolgt die Errichtung der EU-Verwaltung auf Ersuchen und mit Zu-

stimmung des Kosovo oder es liegt eine Ermächtigung des VN-Sicherheitsrats vor.  

 

5.5.1.1 Einladung des Kosovo 

Fraglich ist, ob die in der Unabhängigkeitserklärung enthaltene Einladung zur Errichtung 

einer EU-Rechtsstaatlichkeitsmission als völkerrechtlich legitim angesehen werden 

kann. Damit die Einladung als wirksam angesehen werden kann, müsste es sich um ein 

Hilfeersuchen mit Zustimmung des betreffenden Staates handeln. Das Interventionser-

suchen kann hierbei im Voraus durch einen Vertrag oder unmittelbar durch Rechtsakt 

erfolgen. Ferner muss dieses von einer rechtmäßigen Regierung, ausgestattet mit völl-

ständigen teritorialen Kontrolle, gestellt werden.167 Die Zustimmung durch die in der Un-

abhängigkeitserklärung verankerten Einladung zur Errichtung der EULEX-Mission kann 

bejaht werden. Fraglich ist jedoch die Tatsache, ob die Zustimmung als unmittelbar 

durch Rechtsakt anzusehen ist, da bereits 2006 die Errichtung einer Mission unter 

Schirmherrschaft der EU vorangetrieben und 13 Tage vor erteilter Zustimmung verab-

schiedet worden war. Weiterhin kann nicht vollends bejaht werden, dass die Zustim-

mungserklärung von einer rechtmäßigen Regierung, die diese geforderte vollständige 

territoriale Kontrolle innehatte, erklärt worden ist. Auch fehlt es an einer kollektiven An-

erkennung des Kosovo nach erfolgter Unabhängigkeitserklärung durch die EU.168 Eine 

völkerrechtliche Legitimation auf Grund der Einladung des Kosovo ist hier nicht erkenn-

bar. 

 

5.5.1.2 Resolution 1244 (1999) 

Weiterhin könnte die vom VN-Sicherheitsrat am 10.06.1999 verabschiedete Resolution 

1244 (1999) als völkerrechtliche Grundlage in Betracht kommen. § 10 der Resolution 

regelt die Errichtung der internationalen Zivilpräsenz. Demnach wird der Generalsekretär 

ermächtigt diese mit Hilfe der zuständigen internationalen Organisation zu errichten. 

 
166 Vgl. Kosovo Declaration of Independence vom 17.02.2008; Ziffer 5: „We invite and welcome an interna-
tional civilian presence to supervise our implementation of the Ahtisaari Plan, and a European Union-led 
rule of law mission.“ 
167 Vgl. Kunig, Intervention, Prohibition of, in: Oxford Public International Law, 2008, Rn. 29. 
168 5 EU-Migliedsstaaten erkennen das Kosovo nicht als unabhängig an. 
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Zwar handelt es sich wie in Kapitel 2 festgestellt bei der EU um eine internationale Or-

ganisation besonderer Art, jedoch konkretisiert § 5 der Resolution, dass die internatio-

nale Zivilpräsenz allein unter Verantwortung der VN stehen soll. Auch bietet der Wortlaut 

„mit Hilfe“ den Hinweis darauf, dass die Zuhilfenahme internationaler Organisationen 

ausschlielich als Unterstützung für die VN betrachtet werden muss. Die EULEX-Mission 

wurde indessen in Eigeninitiative der EU mithilfe des EUPT Kosovo erarbeitet und liegt 

gänzlich in der Verantwortung der EU. Weiterhin lässt die Formulierung des § 10 über 

die Einrichtung einer internationalen Zivilpräsenz zur Bereitstellung einer Übergangsver-

waltung und die bereits eingerichtete UNMIK Übergangsverwaltung den Rückschluss 

zu, dass keine weitere Errichtung einer Zivilpräsenz vorgesehen war. Es findet sich auch 

keine namentliche Erwähnung einer möglichen Errichtung einer EU-Verwaltung in der 

Resolution wieder. Entsprechend der Ausführungen in Kapitel 4.4 mangelte es demnach 

nicht nur an einer völkerrechtlichen Legitimation, um die UNMIK-Mission aufzulösen, 

sondern auch an einer für die Errichtung der EULEX-Mission. Hierfür hätte es unter Be-

trachtung des § 19 einer neuen Resolution bedurft. Die eindeutige Zustimmung und Bil-

ligung des VN-Sicherheitsrats vom 26.11.2008 kann hier jedoch als nachträgliche Legi-

timation in Verbindung mit der Resolution 1244 (1999) gesehen werden.  

Die EULEX-Mission kann folglich als völkerrechtlich durch die Resolution 1244 (1999) 

legitimiert angesehen werden und arbeitet im Rahmen dieser, unter dem Dach der VN.169 

 

5.5.2 Aufgaben und Befugnisse 

Zur Erfüllung ihres Auftrags wurde die EULEX-Mission gem. Art. 2 S.2 und Art. 3 lit. a 

der Gemeinsamen Aktion 2008/124/GASP mit begrenzten Exekutivbefugnissen ausge-

stattet. Ferner wurde die Mission zur Unterstützung der Institutionen mit der Beobach-

tung, Anleitung und Beratung dieser beauftragt. Eine detaillierte Auflistung der Aufgaben 

findet sich in Art. 3 lit. a bis i wieder. Demnach soll EULEX die Aufrechterhaltung und 

Förderung der Rechtsstaatlichkeit, der öffentlichen Ordnung und Sicherheit gewährleis-

ten. Wenn nötig obliegen ihr hierbei auch dahingehend Eingriffsbefugnisse, als dass sie 

operative Entscheidungen der zuständigen Institutionen des Kosovo mit Absprache ein-

schlägiger Zivilbehörden im Kosovo zurückzunehmen oder für ungültig erklären lassen 

kann. EULEX ist mit der Überwachung und Aufklärung von Korruption, Betrug, Finanz- 

und Wirtschaftskriminalität, Kriegsverbrechen, Terrorismus, organisierter Kriminalität, in-

terethnischer Verbrechen und anderen schwerer Verbrechen betraut. Und trägt dafür 

Sorge, dass diese nach geltendem Recht ordnungsgemäß untersucht, verfolgt, gericht-

lich entschieden und sanktioniert werden. Hierfür arbeiten entsandte internationale 

 
169 Vgl. Rat der Europäischen Union, Dok. 16482/08 (Presse 348) P 147, 2008, S. 2. 
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Ermittler, Staatsanwälte und Richter mit einheimischen Kollegen zusammen. Nach Art. 

3 lit. d der Gemeinsamen Aktion 2008/124/GASP werden den EULEX-Teilen an dieser 

Stelle exekutive Befugnisse eingeräumt, demnach EULEX-Mitarbeiter auch unbhängig 

exekutiv tätig werden können. Bei der Ausführung ihrer Aufgaben verpflichtet sich die 

Mission, die Einhaltung der internationalen Menschenrechts- und Gleichstellungsnor-

men zu gewährleisten. Einer besonderen Bedeutung in der Auflistung der Aufgaben 

kommt Art. 3 lit. h der Gemeinsamen Aktion 2008/124/GASP zu. Der Wortlaut „weitere 

Aufgaben (..) zu übernehmen“ lässt darauf schließen, dass es sich bei der Aufzählung 

der Aufgaben um keine abschließende Aufzählung handelt. Als eine Art Auffangtatbe-

stand ermöglicht Art. 3 lit. h an dieser Stelle die Subsumtion weiterer Aufgabenwahrneh-

mung, soweit diese für die Zielerreichung notwendig und erforderlich sind.  

 

5.5.3 Ziele 

Der Auftrag der EULEX Mission ergibt sich aus Art. 2 der Gemeinsamen Aktion 

2008/124/GASP und liegt in der Stabilisierung der Region, indem sie relevante kosova-

rische Institutionen, das Justizwesen, den multiethnischen Polizei- und Zolldiensten auf 

dem Weg zu stabilen, verantwortungsbewussten, funktionierenden und rechtsstaatli-

chen Einrichtungen unterstützt und dafür Sorge trägt, dass diese frei von jeglicher politi-

scher Einflussnahme sind, sich an international anerkannten Standards und bewährten 

europäischen Praktiken orientieren. Unter Institutionen sind gem. Ziffer 2 der Präambel 

der Gemeinsamen Aktion die Organe, Institutionen und Behörden des Kosovo zu ver-

stehen, die im Rahmen der Resolution 1244 (1999) geschaffen worden sind.  

 

5.5.4 Aufbau und Struktur  

Die ursprünglichen strukturellen Festlegungen ergeben sich aus Art. 6 der Gemeinsa-

men Aktion 2008/124/GASP und sehen die Errichtung eines Hauptquartiers in Pristina, 

regionale und örtliche Büros in der gesamten Region des Kosovo, eine Unterstützungs-

komponete in Brüssel und erforderlichenfalls Verbindungsbüros vor. Entsprechend Art. 

5 Abs. 3 besteht die Mission im Wesentlichen aus einem Missionsleiter, einer Polizei-

komponente, einer Justizkomponente und einer Zollkomponente. Der Missionsleiter 

trägt nach Art. 8 die Verantwortung für die Mission im Einsatzgebiet, vertritt diese nach 

außen hin und ist mit Anordnungs- und Kontrollbefugnissen gegenüber Personal, Teams 

und Einheiten der beteiligten Staaten ausgestattet. Weiterhin trägt er zudem die admi-

nistrative und logistische Verantwortung über die Einsatzmittel, Ressourcen und Infor-

mationen. Er ist dem gesamten Personal gegenüber weisungsbefugt und übt die 
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Disziplinargewalt über das Personal aus.170 Dem Missionsleiter steht der Zivile Operati-

onskommendeur beratend und unterstützend zur Seite, welcher nach Art. 7 Abs. 2 je-

doch die Anordnungsbefugnis und Kontrolle auf strategischer Ebene ausführt. Damit die 

wirksame Durchführung gewährleistet ist, übernimmt der Missionsleiter die Koordinie-

rung und Wahrnehmung der laufenden Geschäfte, arbeitet eng mit den relevanten inter-

nationalen Akteuren zusammen und stimmt sich mit diesen ab.171 2014 erfolgte mit Man-

datsverlängerung durch den Beschluss 2012/291/GASP des Rates vom 5. Juni 2012 

eine grundlegende Umstrukturierung und Verkleinerung der Mission. Die drei Kompo-

nenten Polizei, Justiz und Zoll wurden in zwei Sektionen umgegliedert: In eine „Executive 

Division“, die sich mit dem Exekutivmandat befasst und eine „Strengthening Division“, 

die mit der Überwachung, Betreuung und Beratung der Institutionen betraut ist.172  

 

5.5.5 Entwicklung der Mission 

Die Verlängerung der Mission durch Beschluss 2018/856/GASP des Rates führte zu ei-

ner Auftragsänderung, welcher nun wie folgt lautet: „Die EULEX KOSOVO unterstützt 

ausgewählte rechtsstaatliche Institutionen des Kosovo dabei, zu wirksameren, nachhal-

tigeren, multiethnischeren Einrichtungen mit größerer Rechenschaftspflicht zu werden, 

die frei von politischer Einflussnahme sind und die internationalen Menschenrechtsnor-

men und bewährten europäischen Verfahrensweisen umfassend einhalten, indem sie 

Beobachtungsmaßnahmen durchführt und eingeschränkte exekutive Funktionen wahr-

nimmt, mit dem Ziel, die verbleibenden Aufgaben auf andere langfristige EU-Instrumente 

zu übertragen und die in Artikel 3 und 3a genannten restlichen exekutiven Aufgaben 

schrittweise zu beenden.“173 Damit wurden die wahrgenommenen begrenzten Exekutiv-

befugnisse mit Mandatsverlängerung 2018 durch Beschluss 2018/856/GASP des Rates 

weiter verkleinert, indem die Befugnisse im Bereich der Justiz weggefallen sind.174 

 

6 Zusammenfassung 

Anhand des in den vorherigen Kapiteln dargestellten geschichtlichen Hintergrunds sowie 

der daraus resultierten Interventionen im Kosovo lässt sich folgendes zusammenfassen:  

Die Resolution 1244 (1999) verfolgt die Ziele den Weltfrieden zu wahren, zur Stabilisie-

rung des Landes beizutragen und diese zu erhalten und zu fördern. In diesem 

 
170 Vgl. 2008/124/GASP, Art. 8 Abs. 3, 6. 
171 Vgl. 2008/124/GASP, Art. 8 Abs. 3, 8, 9. 
172 EULEX, Press and Public Information Office, News, EULEX Mission extended until June 2014, 2012. 
173 2018/856/GASP, Art. 1 Nr. 1. 
174 Vgl. 2008/124/GASP Art. 2, Art. 3 lit a i.V.m. 2018/856/GASP Art. 1 Nr. 1, Nr. 2. 
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Zusammenhang wird gleichzeitig angestrebt, die internationale Sicherheit dauerhaft zu 

gewährleisten.  

Mit Beendigung des unmandatierten elfwöchigen NATO-Luftangriffes durch Annahme 

des Friedensplans und Unterzeichnung des MTA durch die BRJ, wurde die Resolution 

1244 (1999) am 10.06.1999 einstimmig im Sicherheitsrat der VN angenommen und bil-

det die Grundlage für die UNMIK, KFOR und EULEX-Mission. Gleichwohl der NATO-

Luftangriff schließlich zur Streitbeilegung beitrug, führte das Eingreifen der NATO zu an-

haltenden kontroversen Diskussionen in der internationalen Gemeinschaft. Während die 

Befürworter des Einsatzes insbesondere eher moralische und politische Rechtferti-

gungsgründe hervorbringen, führen die Gegenmeinungen eine grobe Verletzung gegen 

die UN-Charta und andere grundlegende Normen des Völkerrechts aus.  

Die Missionen KFOR und UNMIK finden in die rechtliche Grundlage für ihre völkerrecht-

liche Rechtmäßigkeit in Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen. Während UNMIK 

als nicht-militärischen Komponente durch Art. 41 UN-Charta subsumiert wird, stützt sich 

die militärische Komponente KFOR auf Art. 42 der UN-Charta. Die UNMIK-Mission um-

fasst verschiedene Organisationen, die gleichberechtigt unter der Schirrmherrschaft der 

VN agieren. Sie wurde als Übergangsverwaltung, mit exekutiven, legislativen und judi-

kativen Rechten ausgestattet, um den grundlegenden Wiederaufbau des Kosovo zu si-

chern und dafür Sorge zu tragen, dass sich das Kosovo zu einer demokratischen Staa-

tengemeinschaft entwickelt. Um eine erneute Entflammung des Konfliktes zu vermeiden, 

legitimiert die Resolution 1244 (1999) militärische Kräfte, die den Abzug polizeilicher, 

militärischer und paramilitärischer Kräfte überwachen sowie die Demilitarisierung der 

UÇK herbeiführen sollte. Hierzu stellt die Schlüsselaufgabe der KFOR-Kräfte die Her-

stellung eines sicheren Umfelds dar und tangiert mithin gleichzeitig die Arbeit der inter-

nationalen Zivilpräsenz.  

Die einseitige Unabhängigkeitserklärung des Kosovo am 17.02.2008 führte schließlich 

zu Schwierigkeiten in der Umsetzung des UNMIK Mandates, denn diese kollidierte mit 

der in der Resolution 1244 (1999) festgeschriebenen Zuweisung der Verwaltungstätig-

keit an die UNMIK. Da die, aufgrund der in § 19 festgeschriebenen Gültigkeitsregelung, 

notwenige neue Resolution des Sicherheitsrats nicht auf den Weg gebracht werden 

konnte, blieb die UNMIK-Mission weiterhin rechtskräftig. Die ursprünglich als Nachfolge-

rin konzipierte EULEX-Mission nahm schließlich nach anfänglicher Legitimationsproble-

matik am 09.12.2008 ihre Tätigkeit unter dem Dach der VN auf. Eine Vielzahl ursprüng-

licher Aufgaben der UNMIK-Mission konnten zwischenzeitlich auf die neu geschaffene 

EULEX-Mission und die kosovarischen Behörden übertragen werden. Die der EULEX-

Mission eingeräumten begrenzten Exekutivermächtigungen wurden im Laufe der Zeit 

immer kleiner. 
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Durch die hohe Beteiligung außerstaatlicher Akteure leisten auch deutsche PVB und 

Bundeswehrsoldaten seit Beginn der Missionen ihren Beitrag.  

Grundlage für die Entsendung von Polizisten bildet hierbei § 8 Abs 1. BPolG und bei 

Soldaten Art. 87a Abs. 2 GG i.V.m. Art. 24 Abs. 2 GG. Da allein die Bundesländer im 

Rahmen ihrer Kompetenzhoheit über den Einsatz ihrer Landespolizisten entscheiden, 

müssen diese über das Beamtenstatusgesetz i.V.m. den jeweiligen landesrechtlichen 

Regelungen an das Bundespolizeipräsidium abgeordnet werden. 

Tab. 1: Gegenüberstellung der Missionen im Kosovo 

 
 
7 Fazit 

Der jahrzehntelang vorherrschende ethno-territoriale Konflikt um das Kosovo mündete 

1998 in den Kosovo-Krieg (1998-1999). Gemeinhin ist der Auslöser für die Verschärfung 

des Konfliktes und der damit einhergehende Eskalation 1998 in der Annullierung der 

erworbenen Autonomierecht des Kosovo 1989 zu sehen. Heftige Ausschreitungen, Ge-

walt und Massenverhaftungen führten zur Verhängung des Ausnahmezustandes und 
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der sukzessiven Auflösung der politischen Institutionen im Kosovo. Vermittlungsversu-

che der internationalen Gemeinschaft führten zur Errichtung einer KSZE-Berichtersat-

termission, die zwischen 1992 und 1993 tätig war und deren Aufgaben die Dialogförde-

rung zwischen der Bevölkerung und den Behörden sowie die Erfassung und Dokumen-

tation verübter Menschenrechtsverletzungen vorsah. Aus dem Jahresbericht 1993 über 

Aktivitäten der KSZE geht hervor, dass eine internationale Präsenz nötig sei, um den 

vorherrschenden und zunehmenden Verletzungen der Menschen- und Minderheiten-

rechten Einhalt zu gebieten und eine weitere Destabilisierung des Landes zu verhindern. 

Trotz Aussage der KSZE, die als Warnung zu verstehen ist, wurden durch die internati-

onale Gemeinschaft keine weiteren Schritte unternommen, um der Lage entsprechend 

entgegenzuwirken. Insbesondere fand im Rahmen der Friedensverhandlungen von    

Dayton 1995 das Kosovo keine Berücksichtigung. Auf die zunehmenden Spannungen 

reagierte die Staatengemeinschaft lediglich mit Appellen und Aufforderungen eine fried-

liche Lösung zu finden. Bis 1998 bzw. 1999 schien die internationale Gemeinschaft kaum 

Interesse an der Lage im Kosovo zu haben. Die seit 1998 gezielt verübten kontinuierli-

chen militärischen Gewaltanwendungen zwischen der militanten kosovo-albanischen 

Untergrundbewegung UÇK, der serbischen Polizei und des Militärs lassen sich mithin 

unter die Kriegsdefinition der AKUF (siehe Kapitel 2.1) subsumieren. Demnach müssen 

strategisch organisierte Kämpfe zwischen zwei oder mehr bewaffneten Streitkräfte, bei 

denen es sich mindestens auf einer Seite um reguläre Streitkräfte der Regierung handelt, 

vorliegen. Spätestens jetzt konnte von einem Krieg im Kosovo gesprochen werden. Es 

ist festzustellen, dass die internationale Gemeinschaft zur Abwendung der hervorsehba-

ren Situation im Kosovo keine konkreten Schritte unternahm. So stellte die Resolution 

1199 (1998) zwar die Bedrohung für den Weltfrieden fest, jedoch wurde sie nicht mit 

Zwangsmaßnahmen ausgestattet. Es kann davon gesprochen werden, dass die politi-

schen Bemühungen, eine friedliche Lösung zu forcieren, allesamt gescheitert sind. Um 

die humanitäre Katastrophe schlussendlich zu beenden, begann die NATO im März 

1999 nach gescheiterten Vermittlungsversuchen mit ihrem Luftangriff gegen die BRJ. 

Diese Arbeit vertritt die Meinung, dass die fehlende Beachtung des Kosovo in der Frie-

densverhandlung von Dayton einen Fehler darstellte. Die Staatengemeinschaft hätte viel 

früher zielgerichtet und konkret agieren müssen. Insbesondere hier hätte die Möglich-

keit, in den Konflikt wirksam einzugreifen, genutzt werden können. Die Luftangriffe eini-

ger NATO-Mitgliedsstaaten ohne Vorliegen der erforderlichen Ermächtigung durch den 

Sicherheitsrat der VN hätten in der Konsequenz somit möglicherweise verhindert werden 

können. Der Entschluss der NATO im Kosovo zu intervenieren, führte zu einer neuen, 

heftigen Kontroverse über erlaubte und unerlaubte Gewaltanwendung. Wenngleich in 

dieser Arbeit der Fokus nicht in der rechtlichen Betrachtung des unmandatierten Eingriffs 
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lag, lassen sich Erklärungsansätze auf beiden Seiten finden. Jedoch ist die Rechtslage 

der (unmandatierten) humanitären Interventionen insbesondere im Hinblick auf das Ver-

bot der Gewaltanwendung und das Verbot der Verletzung von Menschenrechten als 

eher unklar einzustufen. Im Ergebnis bleibt in dieser Arbeit demnach offen, ob die hu-

manitäre Intervention der NATO als legitim oder völkerrechtswidrig einzustufen ist. Das 

Ziel der Arbeit war es jedoch auch nicht, diese Feststellung zutreffen. Vielmehr sollte 

verdeutlicht werden, welche Interventionen im Kosovo stattgefunden haben bzw. noch 

stattfinden. Zur Klärung der Legitimität bedürfte es einer umfassenden rechtlichen Prü-

fung der geltenden Völkerrechtslage. Erwähnt werden muss, dass sich die NATO schon 

allein aus Gründen der vorherigen ausgesprochenen Gewaltdrohungen gegen die BRJ 

gezwungen sah, letztlich zur Interventionsmaßnahme zu greifen. Bei ausbleibender In-

tervention bestand die Gefahr, dass andernfalls ihre Glaubhaftigkeit in Frage gestellt 

werden würde. Ungeachtet der Frage um die Legitimation des Eingriffs, ist feststellbar, 

dass schlussendlich der Krieg im Kosovo dadurch beendet und der Gewalt im Land 

nachhaltig Einhalt geboten werden konnte. Jedoch wurden auch Zivilisten in das Vorge-

hen der NATO gegen die BRJ verwickelt. So verzeichnete die Intervention auch zivile 

Opfer, wie beispielsweise am 14.04.1999 als 73 Männer, Frauen und Kinder bei einer 

tragischen Verwechslung eines Angriffsziels durch Beschuss von Bombern den Tod ge-

funden haben.175 Fraglich ist, ob nicht auch andere Maßnahmen den Kosovo-Krieg hät-

ten beenden können und somit die Opferzahl hätte kleiner ausfallen können oder, ob ein 

früheres bzw. konstanteres Eingreifen, wie bereits 1993 im Bericht der KSZE gefordert, 

den Kosovo-Krieg hätten gar verhindern können. Es ist nicht auszuschließen, ob bei 

weiterer Ausschöpfung nicht-militärischer Maßnahmen oder frühzeitiger Intervention die 

Eskalation in einen Krieg hinein hätte verhindern werden können. Unter Berücksichti-

gung des Gewaltverbotes und der rechtlich unklaren Situation der humanitären Interven-

tionen, müsste hier jedoch für die Anwendung militärischer Aktionen eine Art Kriterien-

katalog geschaffen werden, der gewisse Voraussetzungen und mögliche Maßnahmen 

beinhaltet, um solche Interventionen zu legitimieren. 

Die Resolution 1244 (1999) legte schließlich den Grundstein für die im Kosovo etablier-

ten Missionen. Hierbei hat die UNMIK die Verwaltung im Kosovo übernommen und 

wurde durch die KFOR-Mission, durch Ausführung der ihr übertragenen Aufgaben, flan-

kiert. Die Resolution 1244 (1999) sieht die parallele Existenz und enge Zusammenarbeit 

der internationale Sicherheitspräsenz und der internationale Zivilpräsenz im Kosovo vor. 

Dies führte dazu, dass zuerst eine militärische Befriedigung zur Stabilisierung der Re-

gion des Kosovo erfolge, damit sich der Aufbau funktionierender Strukturen anschließen 

konnte. Kosovarische staatliche Institutionen konnten aufgebaut und etabliert werden. 

 
175 Vgl. Kriemann, Der Kosovokrieg 1999, S. 136 f. 
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Weiterhin gelang es erstmalig im Jahr 2002 demokratische Wahlen durchzuführen. 

Hinzu kommt, dass bereits im selbigen Jahr erstmals ein Großteil der durch Resolution 

1244 (1999) eingeräumten Kompetenzen auf die Selbstverwaltung des Kosovo übertra-

gen werden konnten. 

Die 2008 erklärte Unabhängigkeit des Kosovo, bewirkte die Einrichtung der EULEX-Mis-

sion, die überwiegend die Aufgaben der UNMIK-Mission übernommen hat. Wie in Kapitel 

5 dargestellt, erfuhren die Missionen über die Zeit hinweg schließlich kontinuierliche Ver-

kleinerungen. Diese Verkleinerungen der Missionen sind ein eindeutiges Zeichen für den 

Aufbau selbstständiger kosovarischer staatliche Institutionen und die erzielten Fort-

schritte der Missionen. Durch die gemeinsame Arbeit und Bemühungen der Missionen 

UNMIK, KFOR und EULEX kann davon gesprochen werden, dass der Kosovo zuneh-

mend stabilisiert werden konnte. Jedoch findet die erklärte Unabhängigkeit des Kosovo 

auch heute noch keine allgemeingültige Anerkennung aller Staaten. Vielmehr ist der Sta-

tus des Kosovo völkerrechtlich unklar und steht einem möglichen EU-Beitritt im Wege. 

Auch konnte das Grundproblem des ethnischen Konfliktes noch nicht gänzlich gelöst 

werden, wie der am 28.09.2021 von Deutschlandfunk veröffentlichte Beitrag zeigt. Selbst 

nach über 20 Jahren sind Missionen im Kosovo erforderlich, um eine Stabilität des Lan-

des zu gewährleisten. Wie lange diese noch andauern werden, und wann das Kosovo 

ohne Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft bestehen kann ist eine 

Frage, die nicht abschließend geklärt werden konnte. 
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Kernsätze 

1. Die militärischen Gewaltanwendungen zwischen der militanten kosovo-albanischen 

Untergrundbewegung UÇK, der serbischen Polizei und des Militärs zwischen 1989 

und 1999 lassen sich unter die Kriegsdefintion der AKUF subsumieren. Es muss mit-

hin von Krieg im Kosovo gesprochen werden 

2. Die im Mai 1992 entsandte KSZE-Berichterstattungsmission stellte bereits im Juni 

1993 fest, dass aufgrund eklatanter Menschenrechtsverletzungen mit einer Destabi-

lisierung des Kosovo zu rechnen und eine internationale Präsenz von Nöten ist. 

3. Wären nach o.g. Feststellung durch die KSZE, Interventionsmaßnahmen durch die 

internationale Staatengemeinschaft frühzeitiger eingeleitet worden, hätte der zu es-

kalieren drohende und letzlich entstandene Kosovo-Krieg im Vorfeld möglicherweise 

ohne Gewaltanwendung verhindert werden können. Dies ist insbesondere unter dem 

Gesichtspunkt der zivilen Opfer, verursacht durch die Auseinandersetzungen zwi-

schen den beteiligten Parteien sowie den eingeleiteten Luftangriff besonders tra-

gisch. 

4. Die humanitäre Intervention der NATO führte zwar zur Beendigung des Krieges im 

Kosovo, löste jedoch aufgrund ihrer fehlenden Mandatierung eine bestehende Kont-

roverse in Bezug auf das Gewaltverbot im Kontext mit dem Menschenrechtsverlet-

zungsverbot aus.  

5. Bundeswehrsoldaten und deutsche PVB beteiligen sich im Rahmen der UNMIK, 

KFOR und EULEX-Missionen noch immer im Kosovo und tragen zur Wahrung des 

Friedens, der Menschenrechte und zur Förderung von Sicherheit und Stabilität bei. 

6. Die internationale Sicherheitspräsenz und die internationale Zivilpräsenz in Krisen-

gebieten gehören zwingend zusammen. Diese Gleichzeitigkeit ermöglicht das Zu-

sammenwirken und führt zu einer bestmöglichen, koordinierten Durchführung von 

militärischen und zivilen Maßnahmen. 
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